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Verkehrswertgutachten   

Gemarkung: Musterstadt Flur: Musterstadt Gutachten Nr.: 2020-101 

Straße: Anonymstraße Flurstück: 725/5  

 

Auftraggeber: 
XX    
 
 
 
Gutachten-Nr.: 2020-101 

Auftragnehmer: Günther Strehle 
Schongauer Straße 20 

86899 Landsberg am Lech 
 

Telefon: +49 (0) 8191 648300 
 

Beauftragung am: 19.11.2020 
Erstellungsdatum: 28.12.2020 

Ortstermin: 20.11.2020  
Qualitätsstichtag: 30.07.2020 

Wertermittlungsstichtag: 30.07.2020 

 

Verkehrswertgutachten 

(im Sinne des § 194 BauGB) 
über das Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage  

in XXXXX Musterstadt, Musterstraße 8  
zum Zweck einer Erbschaftsangelegenheit  

 

Gemarkung: Musterstadt 
Flur: Musterstadt 
Flurstück: 725/5 

 
Vorderansicht: 17032 Musterstadt, Musterstraße 8 

Der Verkehrswert (Marktwert) des Grundstückes wurde zum Wertermittlungsstichtag (=Quali-
tätsstichtag) 30.07.2020 für das mit einem Nießbrauch belastete Grundstück  

ermittelt mit: 

 

€ 259.000 € 

(in Worten: Zweihundertneunundfünfzigtausend Euro) 
 

Nummer der Ausfertigung: 1 von 4 

Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 82 Seiten. Hierin sind 15 Seiten Anlagen, davon eine Seiten 
Fotodokumentation mit 4 Fotos enthalten. Das Gutachten wurde in 4 Ausfertigungen erstellt, davon eine 

für die Unterlagen des Sachverständigen.  
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1. Zusammenstellung der Wertermittlungsergebnisse 

Objektart: Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage 

Objektadresse: Musterstraße 8, XXXXX Musterstadt 

Grundbuchbezeichnung: Amtsgericht:       Musterstadt  

Grundbuch von Musterstadt 

Blatt:  7777 

Auszug vom  24.07.2020 

Katasterbezeichnung: Gemarkung:  Musterstadt 

Flur:  Musterstadt 

Flurstück:  725/5 

Grundstücksfläche insgesamt: 415 m² 

Gesamtnutzungsdauer: 53 Jahre 

Restnutzungsdauer: 21 Jahre  

Liegenschaftszinssatz: 5,1 % 

Wertermittlungsstichtag: 30.07.2020 

Qualitätsstichtag 30.07.2020 

Unbelasteter Verkehrswert inkl. boG (Außenanla-

gen), ohne Nießbrauch, Ertragswert, rd. 

 
  € 876.000 

Rohertragsvervielfältiger  

unbelasteter Verkehrswert / Rohertrag: 

11,67 

   € 876.334 / € 75.067  

Reinertragsvervielfältiger  

(unbelasteter Verkehrswert / Reinertrag): 

14,18 

   € 876.334 / € 61.812 

Unbelasteter Verkehrswert 

pro m²-Wohn-Nutzfläche: 

1.602 € / m² 

   € 876.114 / 546,95 m² 

Ergebnis der Bodenwertberechnung: 238.625 € 

Ergebnis der Sachwertberechnung nach der 

Marktanpassung (inkl. Bodenwert) (rd.): 321.000 € 

Ergebnis der Ertragswertberechnung  

(inkl. Bodenwert) (rd.): 259.000 € 
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Ergebnis der Vergleichswertberechnung aus 

Vergleichspreisen (inkl. Bodenwert) nicht gerechnet 

Wert des Nießbrauchrechts für die Berechtigte,  

Frau Mustermann zum Wertermittlungsstichtag 

rd. 
€ 614.000 

Verkehrswert zum Wertermittlungsstichtag 

(rd.): € 259.000 

1.1 Übersicht der Nutzungen des Grundstücks  

 

- Aktuelle Mieteinnahmen konnten seitens der Eigentümerin nicht vorgelegt werden. 

- Wertrelevanter Instandhaltungsrückstau konnte nicht erkannt werden, das Bewertungsobjekt ist in ei-

nem normalen, altersgemäßen Zustand. 

- Ladenfläche 8 steht aktuell leer, ist jedoch nach Eigentümerangaben ab 1.1.2021 erneut vermietet. 

Dies stellt hier kein strukturelles Leerstandsrisiko dar und wurde daher im Rahmen des üblichen Miet-

ausfallrisikos bei der Ertragswertberechnung berücksichtigt. 
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2. Allgemeine Angaben / Vorbemerkungen 

Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zur tatsächlichen Eigenschaft der baulichen Anlage, 

sowie des Grund und Bodens erfolgten ausschließlich nach den seitens des Auftraggebers zur 

Verfügung gestellten Daten und Unterlagen und den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung. Für 

das Gutachten wurden keine Bauteilöffnungen, Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen, Funktion-

sprüfungen haustechnischer Anlagen und keine Bodenuntersuchungen vorgenommen. Alle 

Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch die Aufgabenstellung und die Augen-

scheinnahme (rein visuelle Untersuchung). Die Flächen und Massen wurden aus den von der 

Auftraggeberseite vorgelegten Daten und Unterlagen übernommen und stich-punktartig auf 

Plausibilität geprüft. Eine Überprüfung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einschl. Geneh-

migungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des vorhandenen Bestandes und 

der Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht aus-

geführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem 

Sachverständigen gegeben worden sind und auf vorgelegten Unterlagen beruhen. Es wird un-

geprüft unterstellt, dass keine Bauteile und Baustoffe vorhanden sind, welche möglicherweise 

eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder gefährden. Eine Kontamination 

von Baustoffen und Bauteilen wurde nicht geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass keine 

Kontamination vorliegt. Mit dem Sachverständigenvertrag werden nur Rechte der Vertrags-

schließenden begründet. Nur die Auftraggeber und der Sachverständige können aus dem 

Sachverständigenvertrag und dem Gutachten gegenseitige Rechte geltend machen. Das Gut-

achten wurde nach der derzeit gültigen Immobilienwertermittlungs-verordnung (ImmoWertV) 

vom 01. Juli 2010 und den Wertermittlungsrichtlinien (WertR 2006) vom 01. März 2006 (Hin-

sichtlich der Regelungen zum Sachwert-, Vergleichswert- bzw. Ertragswertverfahren wird auf 

die Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 5. September 2012 (BAnz. AT18.10.2012), auf die Ver-

gleichswertrichtlinie (VW-RL) vom 20. März 2014 (BAnz. AT11.04.2014 B3) bzw. auf die Er-

tragswertrichtlinie (EW-RL) vom 12. November 2015 (BAnz. AT 04.12.2015 B4) verwiesen), der 

Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 5. September 2012, Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) vom 20. 

März 2014 und der Ertragswertrichtlinie (EW-RL) vom 12. November 2015 sowie der Boden-

richtwertrichtlinie (BRW-RL) vom 11.02.11 erstellt. Danach ist der Verkehrswert (Marktwert) 

nach dem Preis zu bestimmen, der am Stichtag der Wertermittlung im gewöhnlichen Geschäfts-

verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 

Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persön-

liche Verhältnisse zu erzielen wäre (vgl. § 194 BauGB). Das Wertermittlungsverfahren ist nach 

der Lage des Einzelfalles unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr beste-

henden Gepflogenheiten auszuwählen. Die Wahl ist zu begründen (§ 8 Abs. 1 ImmoWertV). Der 

Bodenwert ist in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln (§ 16 ImmoWertV). 

Bei Anwendung dieses Verfahrens können auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen wer-

den. 
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2.1 Auftrag / Wertermittlungsstichtag  

Durch Auftrag der DEKRA-Certification GmbH vom 19.11.2020 (Anschrift siehe Deckblatt) hat 

der unterzeichnende Sachverständige den Verkehrswert (Marktwert) des mit einem Wohn- und 

Geschäftshaus bebauten Grundstücks, Musterstraße 8, Musterstadt ermittelt und das nachfol-

gende Verkehrswertgutachten erstellt. Als Wertermittlungsstichtag (= Qualitätsstichtag) wurde 

der 30.07.2020 vom Auftraggeber schriftlich mit der Beauftragung festgesetzt.  

Da der Wertermittlungsstichtag in der Vergangenheit liegt, sind nur die Daten und Fakten zu be-

rücksichtigen, die bis zum WEST bekannt waren. Der Unterzeichner geht davon aus, dass der 

Zustand des Grundstücks und des Gebäudes nicht wesentlich vom Zustand am Tag der Besich-

tigung abwich. 

2.2 Zweck des Gutachtens  

Das Gutachten dient zur Erbauseinandersetzung. Insofern dient das Gutachten der Informati-

onsbeschaffung hinsichtlich des Verkehrswertes des Grundstückes samt baulichen Anlagen. 

Das Gutachten dient ausschließlich diesem Zweck und darf keinesfalls für andere Zwecke ge-

nutzt werden. Das Gutachten darf ebenfalls keinesfalls von anderen als den Auftraggebern und 

dem Sachverständigen genutzt werden. 

2.3 Auftraggeber und Eigentümer 

Auftraggeber:  

XXX (Anschrift siehe Deckblatt)  

Grundbuchlich eingetragene Eigentümer des Wertermittlungsobjekts: 

Anonym 

Anteil am Eigentum nach Grundbuchangabe: 1/1 Anteil 

2.4  Ortsbesichtigung 

Datum und Uhrzeit  
der Ortsbesichtigung 
am Bewertungsobjekt 

20.11.2020  
(ca. 13.00 -15.30 Uhr) 

Besichtigungsverhältnisse Gut, 8°C, trocken, Tageslicht 

Anwesende zum Ortstermin Eigentümer: Anonym 

Sachverständiger: Herr Günther Strehle 

  
 

Es konnte besichtigt werden Gesamtes Gebäude und Freiflächen 

Es konnte nicht besichtigt werden ./. 
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Auf dem zuvor benannten Grundstück Musterstraße 8, XXXXX Musterstadt befindet sich ein 2 -

geschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit ausgebautem Dach- und Bühnengeschoss, Dach-

terrasse und Tiefgarage. Nach einem einführenden Gespräch zwischen allen Teilnehmern des 

Ortstermins erfolgte die schrittweise Besichtigung wie folgt: 

 

1. Kellergeschoss 

2. Erdgeschoss (Läden 7,8,9) 

3. Obergeschoss (Büros / Praxen 5,6)  

4. Dachgeschoss (Wohnungen 2,3,4) 

5. Bühnengeschoss (Wohnung 1) 

6. Tiefgaragen und Kellerräume  

7. Außenanlagen 

Die Sichtverhältnisse waren sowohl außen als auch in den Räumlichkeiten gut. Die beim Orts-

termin gesichteten Einzelheiten wurden mithilfe einer Digitalkamera fotografisch dokumentiert. 

Ein repräsentativer Auszug der Fotodokumentation wird diesem Gutachten angefügt (Anlage 4). 

2.5  Objektbezogene Unterlagen und Informationen 

Die aufgeführten Anlagen sind dem Schriftteil des Gutachtens insofern nötig als Anlagen bei-

gefügt. Die verwendeten Unterlagen befinden sich in der Hausakte des unterzeichnenden Sach-

verständigen. Literatur (siehe Literaturverzeichnis) und Rechtsgrundlagen sind ebenfalls im 

Sachverständigenbüro einsehbar. 

Nr. Verwendete Unterlagen Quelle Ablageort 

[1] Grundbuchauszug vom 24.07.2020 
(Abrufdatum) 

Amtsgericht Musterstadt 
XXXXX Musterstadt 

Anlage 2 

[2] Fotodokumentation vom Ortstermin am  
20.11.2020 

Sachverständiger Strehle Anlage 4 

[3] Grundrisse, Schnitte und Ansichts-
zeichnungen wurden am Ortstermin zur 
Verfügung gestellt 

Auftraggeber Anlage 5 

[4] Auszug aus Liegenschaftskarte vom 
19.11.2020 

Katasteramt Musterstadt 
Parkstraße 2 
XXXXX Musterstadt 

Anlage 1 

[5] Lagepläne / Karten zum Objekt https://www.open-street-
mmap.de 

Anlage 3 

[6] Informationen zur Stadt Musterstadt 
und Umgebung 

www.Musterstadt.de 
www.wikipedia.de 
http://wegweiser-kommune.de/ 
www.uniMusterstadt.de 

Hausakte 

[7] Qualifizierter Mietspiegel der Stadt 
Musterstadt 2016 für Sindelfingen, 
Musterstadt und Herrenberg  

Stadtverwaltung Musterstadt 
Marktplatz 16 
XXXXX Musterstadt 

Anlage 11 

[8] Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts 
(Sachwertrichtlinie – SW-RL)  
vom 5. September 2012 

Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwick-
lung 

SV-Büro 

http://wegweiser-kommune.de/
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[9] Tabelle LZ Wohn- und Geschäftsge-
bäude, gewerbliche Objekte 

GAA Musterstadt 
Steinbeisstraße 7 
XXXXX Musterstadt 

Anlage 10 

[10] Berechnungen der Wohn- und Nutzflä-
chen der Einheiten 

Bauakte /  
Sachverständiger Strehle 

Hausakte 

[11] Berechnung der Geschossflächen  Bauakte /  
Sachverständiger Strehle 

Hausakte 

[12] Nießbrauchsvertrag Eigentümer Hausakte 

[13] Modell zur Ableitung von Sachwertfak-
toren, Stand 11.07.2017 

AGVGA.NRW Hausakte 

 

Darüber hinaus sind die in den Abschnitten Rechtsgrundlagen und Literaturverzeichnis ange-

führten Literaturquellen und Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung zu beachten. Die 

beim Ortstermin durch die Eigentümer zur Verfügung gestellten Unterlagen (z. B. Baupläne) 

sind teilweise älteren Datums und somit im Rahmen einer Verkehrswertermittlung im Regelfall 

neu zu erstellen bzw. in aktualisierter Form neu zu beschaffen. Im vorliegenden Fall wurde je-

doch auftragsgemäß auf die Neuerstellung bzw. Beschaffung aktueller Unterlagen verzichtet. 

Die Eigentümer haben dem unterzeichnenden Sachverständigen ausdrücklich versichert, dass 

die übergebenen Unterlagen zum Wertermittlungsstichtag Aktualität besäßen. Wesentliche au-

genscheinliche Änderungen haben sich bei der Überprüfung nicht ergeben. 
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3.  Grundstück  

3.1  Lagebeschreibung  

3.1.1  Großräumige Lage und Infrastruktur (Makro-Lage) 

Bundesland: Bayern  

Landkreis: Musterstadt 

Ort: Musterstadt 

Einwohnerzahl:  50.161 (Quelle: Wikipedia.de) 

Ortsbeschreibung: 

 

Geographische Lage: 

Musterstadt liegt am XXXX 

Nachbargemeinden: 

Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Musterstadt. Sie werden im Uhrzeiger-

sinn beginnend im Osten genannt: XXXXX 

Stadtgliederung: 

Musterstadt besteht aus der Kernstadt und dem im Rahmen der Gebietsreform am 1. Septem-

ber 1971 eingegliederten Stadtteil XXXX 

In der Kernstadt werden zum Teil Wohngebiete mit eigenem Namen unterschieden, deren Be-

zeichnungen sich im Laufe der Geschichte aufgrund der Bebauung ergeben haben, die jedoch 

meist nicht genau abgrenzbar sind und keine eigenen administrative Einheiten bilden. Hierzu 

gehören beispielsweise XXXXX 

Nächstgelegene Orte/ Städte: 

Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Musterstadt. Sie werden im Uhrzeiger-

sinn beginnend im Osten genannt: XXXX 

Landeshauptstadt:  

XXXXX 

Bundesstraßen: 

Die Bundesstraße XXX verläuft im Süd-Westen von Musterstadt. Sie kreuzt die Autobahn XXX 

im Westen von Musterstadt.  

Autobahnzufahrten: 

Die nächstgelegene Zufahrt zur BAB XXX liegt 1,5 km entfernt und ist gut erreichbar. 

Bahnverkehr: 

Der nächstliegende Bahnhof Musterstadt liegt ca. 1 km entfernt und ist auch zu Fuß gut erreich-

bar. Es besteht Anbindung mit der Regionalbahn, ICE und S-Bahn 

Flughafen: 
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Der Flughafen XXX liegt ca. 18 km entfernt und ist über die XXX gut erreichbar 

Wirtschaft: 

Im Zukunftsatlas 2016 belegte der Landkreis Musterstadt Platz 4 von 402 Landkreisen und 

kreisfreien Städten in Deutschland und zählt damit zu den Landkreisen mit „Top Zukunftschan-

cen“ 

3.1.2  Kleinräumige Lage und Infrastruktur (Mikro-Lage)  

Innerörtliche Lage: 

Das Bewertungsobjekt liegt in der Kernstadt zwischen dem unteren See und dem Bahnhof. 
Nordwestlich des Bahnhofgeländes befindet sich das XXX Musterstadt. 
 

Vorhandene Infrastruktur: 

In direkter Umgebung befinden sich alle relevanten Einrichtungen der Nahversorgung. Schulen 

befinden sich im östlich gelegenen Ortszentrum und werden mit Bussen angefahren. 

Öffentlicher Nahverkehr: 

Die Bushaltestelle ist fußläufig erreichbar. S-Bahn und Bahn verkehren im fußläufig erreichba-

ren Bahnhof. 

Allgemeine innerörtliche Verkehrslage: 

Das Bewertungsgrundstück liegt an einer innerörtlichen Straße. 

Art der Nutzung / Bebauung in der Straße und im näher gelegenen und näheren Umfeld: 

Die Nachbarbebauung besteht aus Mehrfamilienwohnhäusern, Wohn- und 
Geschäftshäusern, Bürogebäuden sowie einem gut erreichbaren Einkaufszentrum. 

 

Bebauungsdichte im Umfeld: 

Übliche Bebauungsdichte (entsprechend dem Bewertungsobjekt) 

Überwiegende Bauhöhe: 

2-3 geschossige Gebäude mit Flachdächern, Fabrikgebäude 

Immissionen: 

Gewerbeübliche Emissionen im gesamten Viertel 

Topographische Grundstückslage: 

Ebenerdig 

Grundstückszuschnitt: 

Regelmäßig, annähernd rechteckig 
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3.1.3  Demografie  

Bevölkerungsverteilung 

relative Bevölkerungsentwicklung (%) 2012- 2030:                  + 4,3 

Ausländeranteil (%) (2018)                       21,9 

Durchschnittliches Alter BW                        43,5 

Durchschnittliches Alter Musterstadt 43,1 

Jugendquotient (2018):                           33,0 

Altenquotient (2018):                               34,8 

Einpendler an der Bevölkerung - gesamt (%) 82,1 

Quelle: Bertelsmann - Stiftung, Gütersloh: www.wegweiser-kommune.de 

 

Wirtschaftliche Kennziffern 

Arbeitslosenquote Musterstadt (%) 4,2 

Einzelhandelsumsatz 2019 (in Mio. Euro) 477 

Zentralitätskennziffer (2019): 133,0 

Quelle: IHK Stuttgart www.stuttgart.ihk24.de  

http://www.wegweiser-kommune.de/
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3.2  Grundstücksbeschreibung und -erschließung 

Grundstücksform: 

Das Grundstück ist weitgehend regelmäßig und rechteckig geschnitten. 

Grundstücksabmessungen: 

mittlere Tiefe:     rund 26 m 

mittlere Breite der Straßenfront: rund 16 m 

Grundstücksgröße:    ca. 415 m² 

Aufteilung des Grundstücks: 

Das Grundstück befindet an einer Orts-Durchgangsstraße mit Parkmöglichkeiten an der Straße. 

Im hinteren Bereich ist die Tiefgaragen-Zufahrt durch eine Einfahrt in das Grundstück erreich-

bar. 

Nachbarbebauung: 

Das Grundstück grenzt an ähnlich gestaltete, mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaute Nach-

bargrundstücke. 

Einfriedung des Grundstücks: 

Das Grundstück ist nur im hinteren Teil teilweise mit einem Zaun eingefriedet. Das Grundstück 

grenzt einseitig an den direkten Straßenraum an. 

Schädliche Bodenveränderungen / Baugrund- und Bodenverhältnisse: 

Schädliche Bodenveränderungen, wie z.B. Kontaminationen des Bodens konnten während des 

Ortstermins nicht festgestellt werden. Es wurden auftragsgemäß keine Baugrunduntersuchun-

gen vorgenommen. Augenscheinlich ersichtlich, handelt es sich um normal gewachsenen, trag-

fähigen Baugrund ohne besondere Grundwassereinflüsse. Weitere Nachforschungen bezüglich 

schädlicher Bodenveränderungen wurden auftragsgemäß nicht durchgeführt, weshalb in die-

sem Gutachten ungestörte, kontaminierungsfreie und normal tragfähige Baugrund- und Boden-

verhältnisse unterstellt werden. 

Immissionen: 

Die Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr ist in dieser Lage ortsüblich und stellt keinen 

den Verkehrswert negativ beeinflussenden Faktor dar. Während der Ortsbesichtigung wurden 

keine weiteren negativen Beeinflussungen festgestellt. Daher wird in diesem Gutachten von kei-

nen weiteren negativen, also den Verkehrswert beeinflussenden, Immissionen ausgegangen. 

Erschließungszustand: 

Das Wertermittlungsgrundstück ist über die X-Straße verkehrstechnisch erschlossen. Bei der 

Musterstraße handelt es sich um eine historisch gewachsene, kommunale Durchgangsstraße, 

die endgültig hergestellt ist und mit einer asphaltierten Schwarzdecke bedeckt ist. Sie ist mit ei-

nem Bürgersteig, Parkmöglichkeiten und Straßenbeleuchtung im Straßenraum versehen.  

Das Grundstück ist über Ver- und Entsorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentli-

che Netz an Kanal, Strom, Gas, Wasser, Telefon angeschlossen. 

Gesamteindruck: 

Zum Wertermittlungsstichtag wurde insgesamt folgende Situation angetroffen: 
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Die Lage (Wohnlage, Verkehrslage): 

Die Wohn- und Verkehrslage ist als mittel einzustufen. Laut Gutachterausschuss für Grund-

stückswerte im Bereich der Stadt Musterstadt handelt es sich um eine Kernlage (MK). 

Unterhaltungszustand des Grundstückes, Ausrichtung zum Sonnenverlauf, Immissionen: 

Das Grundstück weist bei der Ortsbesichtigung einen normalen Unterhaltungszustand auf. Die 

Lage zum Sonnenverlauf ist gut. Es wurden keine, den Wert mindernde Immissionen festge-

stellt. 

Aufbau, Unterkellerung, Nutzung, Ausstattung und Unterhaltungszustand des Gebäudes: 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäfts-

haus mit Bühnengeschoss und Dachterrasse. Das Gebäude ist voll unterkellert. Der Keller ver-

fügt über Kellerräume und 10 Tiefgaragenplätze. Im EG befinden sich Ladenflächen, im 1. OG 

Büroflächen, im Dachgeschoss und Bühnengeschoss Wohneinheiten. Der Anbau des Gebäu-

des an das Nachbargebäude ist so erfolgt, dass zwischen beiden Gebäuden im Dachgeschoss 

eine Plattform entstanden ist. Diese Plattform wird ausschließlich vom jeweiligen Eigentümer 

des Nachbargebäudes (Flst.725/3) als Terrasse genutzt. Die Differenz der Herstellungskosten 

zwischen begehbarer Terrasse (35 m²) und dem ursprünglich nicht begehbaren Flachdach 

(Stahlbetonkonstruktion) hat der Eigentümer des Nachbargebäudes getragen. Dieser trägt auch 

die laufend anfallenden Instandhaltungskosten in vollem Umfang.  

Ausstattung: 

Die Ausstattung ist als mittel anzusehen. Das Gebäude weist bei der Ortsbesichtigung einen 

durchschnittlichen Unterhaltungszustand auf. 

Tiefgarage: 

Die Tiefgarage mit 10 TG-Plätzen befindet sich unter dem Gebäude, mit gepflasterter Torein-

fahrt. 

Grundrisse: 

Die Grundrisse entsprechen den heutigen Bedürfnissen an Büro-, Laden- und Wohnflächen. 

Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse: 

Gut 

Bauschäden und Baumängel: 

Beim Ortstermin wurden keine Bauschäden festgestellt. 

Wirtschaftliche Wertminderungen: 

Nicht ersichtlich 

  



 
Seite 17 von 82 

Verkehrswertgutachten   

Gemarkung: Musterstadt Flur: Musterstadt Gutachten Nr.: 2020-101 

Straße: Anonymstraße Flurstück: 725/5  

 

3.3  Grundbuchangaben, öffentlich-rechtliche Gegebenheiten, Mietverträge, Verwal-

tung  

Grundbuchamt Zuständiges Amtsgericht: Amtsgericht Musterstadt 
Grundbuch von Musterstadt 
Gemarkung Musterstadt 
Blatt-Nr. 7777 
Auszug vom 24.07.2020 (Abrufdatum) 

Bestandsverzeichnis Gemarkung Musterstadt 
Flurstück 725/5 
Wirtschaftsart- und Lage: Gebäude- und Freifläche 
Größe: 415 m² 

Grundbuch Abteilung I Eigentümer: Anonym 
 

Grundbuch Abteilung II Beschränkte persönliche Dienstbarkeit  
(Laut Bezugsurkunde ist dies ein Nießbrauchrecht zu Gunsten 
von Frau Ute Mustermann geb. 07.05.1945. Im vorliegenden 
Nießbrauchvertrag ist festgelegt, dass die Nießbrauchberechtigte 
die Instandhaltungskosten übernimmt.) 

Grundbuch Abteilung 
III 

Briefgrundschuld zugunsten der XXXbank in Höhe von DM 
985.000,00. 
 
Die Eintragungen in Abt III des Grundbuchs dienen der Siche-
rung von Grundpfandrechten (als Sicherungs- und Verwertungs-
rechte am Grundstück). Im Zusammenhang mit der Verkehrswer-
termittlung sind diese Belastungen in Abt. III des Grundbuchs im 
Allgemeinen nicht wertrelevant. Es wird unterstellt, dass ggf. va-
lutierende Schulden bei einer Veräußerung des Objektes sach-
gemäß berücksichtigt werden. 
 

Flächennutzungsplan Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Herrn Linsmeier, Amt für 
Stadtentwicklung und Stadtplanung, ist der Bereich des Bewer-
tungsobjekts im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche 
(M) dargestellt. 
 

Bebauungsplan Laut Telefonat vom 23.10.2020 mit Herrn Miller, Amt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung, liegt das Bewertungsobjekt im 
Bereich kein rechtkräftiger Bebauungsplan vor. Baurecht gemäß 
§ 34 BauGB. 
 

Baulasten / Altlasten Baulast auf Flst. 725/3 zugunsten v. Flst. 725/5 betr. Grenzbe-
bauung sowie Leitungs- und gegenseitiges Überfahrrecht (somit 
heben sich die Vor- und Nachteile auf und diese Baulast ist neut-
ral zu bewerten) 
 

Denkmalschutz Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Frau Berger, Amt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung, Abteilung Denkmalschutz ist das 
Bewertungsobjekt nicht in der Denkmalliste aufgeführt. 
 

Erschließungsbeiträge Das Grundstück liegt an einer historischen Straße und ist ortsüb-
lich erschlossen. Straßenverengungen oder sonstige bauliche 
Maßnahmen sind nicht durchgeführt worden, so dass nach KAG 
keine Gebühren anfallen. Im Gutachten wird voll erschlossen, er-
schließungsbeitragsfrei angenommen.  
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Auskunft über Mietver-
träge und Verwalterbe-
stellung 

Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung waren alle Einheiten lang-
fristig vermietet, ausgenommen die mit Nr. 8 bezeichnete Laden-
fläche welche nach Auskunft der Auftraggeberin noch bis zum 
31.12.2020 leer stehen wird. Ein Hausverwalter ist bestellt. 

  
Kriegslastenverzeich-
nis/ Asbestkataster: 

Laut Auskunft der Stadt Musterstadt werden bei der Stadt weder 
ein Kriegslastenverzeichnis noch ein Asbestkataster geführt. 
 

Gewässerschutz Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Herrn Müller, Amt für öffentli-
che Ordnung und Umwelt, sind im Bereich des Bewertungsob-
jekts keine besonderen Belange des Gewässerschutzes zu be-
achten. 
 

Natur- und Land-
schaftsschutz 

Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Herrn Meier, Amt für öffentli-
che Ordnung und Umwelt, sind für das Bewertungsobjekt keine 
Gegebenheiten aus Landschafts- oder Naturschutz zu beachten. 
 

Ortssatzungen Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Herrn Huber, Amt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung, liegt das Bewertungsobjekt nicht 
im Bereich einer Ortssatzung. 
 

Bodenordnung, Umle-
gungs- oder Flurberei-
nigungsverfahren 

Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Herrn Korn, Amt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung, liegt das Bewertungsobjekt in kei-
nem Verfahrensbereich. 
 

Städtebauliches Sanie-
rungs- bzw. Entwick-
lungsgebiet 
 

Laut Telefonat vom 23.10.2020, mit Herrn Apfel, Amt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung, liegt das Bewertungsobjekt in kei-
nem städtebaulichen Sanierungs- bzw. Entwicklungsgebiet. 
 

Entwicklungszustand 
(Grundstücksqualität) 
 

Laut Bodenrichtwertauskunft der Stadt Musterstadt vom 
23.10.2020, ist das zu bewertende Grundstück eingestuft als 
baureifes Land gem. § 5 ImmowertV. Der Entwicklungszustand 
von Grund und Boden ist in § 5 ImmoWertV definiert.  
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4.  Beschreibung des Gebäudes und der Außenanlagen 

4.1  Vorbemerkung 

Grundlage der Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichti-

gung, die zur Verfügung gestellten bzw. beschafften Unterlagen (vgl. Anlagen 5) sowie Aus-

künfte des Auftraggebers. Das Gebäude und die Außenanlagen werden nachfolgend insoweit 

beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten für die anschließende Verkehrswertermittlung 

erforderlich ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 

Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können jedoch Abweichungen von diesen 

Beschreibungen auftreten.  

Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen 

während der Ortsbesichtigung bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen, baujahrestypischen 

Ausführungen. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen 

Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft. Die Funktionsfähigkeit wird im Gutachten 

unterstellt. 

Bautechnische Beanstandungen wurden lediglich soweit aufgenommen, wie sie im Rahmen der 

Ortsbesichtigung zerstörungsfrei (d.h. offensichtlich und augenscheinlich) erkennbar waren. Die 

Auswirkungen ggf. vorhandener bautechnischer Beanstandungen auf den Verkehrswert sind im 

Rahmen dieses Gutachtens nur pauschal berücksichtigt worden.  

Ebenfalls sind über den Augenschein hinausgehende Untersuchungen auf pflanzliche und/oder 

tierische Schädlinge sowie auf gesundheitsschädliche Baumaterialien nicht durchgeführt wor-

den. Sofern hierzu genauere Aufstellungen gewünscht werden, wird empfohlen, eine diesbe-

züglich vertiefende Untersuchung durch einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden 

bzw. aus dem entsprechenden Fachgebiet vornehmen zu lassen. 

 

NHK-Typeneinstufung: 

Aus der gesamten Wohn-Nutzfläche (547,22 m²) ergibt sich ein prozentualer Anteil der Wohn-

fläche (175,46 m²) von ca. 32% zu Gewerbefläche (371,76 m²) von ca. 68%. In der NHK 2010 

wird definiert “Geschäftshäuser sind Gebäude mit überwiegend gewerblicher Nutzung und ei-

nem geringen Wohnanteil. Anteil der Wohnfläche ca. 20 bis 25 %“. Auch wenn der Anteil von 

25% hier geringfügig überschritten wird, so wird dieser Gebäudetyp 5.2 dennoch als Bemes-

sungsgrundlage für die Wertermittlung sachverständig festgelegt, da er dem Gebäudetyp ge-

mäß Ortstermin am nächsten kommt. 
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4.2  Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage 

4.2.1  Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht / Energetischer Zustand 

Gebäudeart: Wohn- und Geschäftshaus, zweigeschossig mit ausgebautem 

Dachgeschoss, voll unterkellert, Satteldach 

Gebäudetyp: NHK  2010, Typ 5.2  

Banken und Geschäftshäuser mit Wohnungen 

Garagen: Tiefgaragen, im Keller des Gebäudes 

Baujahr: 1987 (Schlussabnahme des Bauordnungsamts) 

Energieeffizienz: Ein Energieausweis konnte seitens des Grundstückeigentümers 

nicht vorgelegt werden. Es wird von normalen Energiewerten aus-

gegangen, die keinen wertrelevanten Einfluss haben. Der Eigentü-

mer wurde auf die möglichen Folgen (Ordnungswidrigkeit) eines 

fehlenden Energieausweises hingewiesen. 

 

Außenansicht: Verputzte Fassade, gestrichen 

4.2.2  Gebäudekonstruktion (in Klammern Zeitpunkt der Sanierung) 

Konstruktionsart: Massivbau, ein-/zweischalige Konstruktion 

Fundamente: Betonfundament, baujahrtypisch 

Keller: Voll unterkellertes Gebäude, Betonkeller, baujahrtypisch 

Umfassungswände: Ziegel-Massivbau, baujahrtypisch  

Innenwände: Ziegel-Massivbau, baujahrtypisch  

Geschossdecken: Beton-Fertigteile, baujahrtypisch 

Geschosstreppen: Massivtreppen mit Teppichbelag, baujahrtypisch 

Dach:  Satteldach, Ziegel, besondere Dachform (versetzt) 

Dachentwässerung: Über Dachrinnen in Entwässerung der Stadt 

4.2.3  Ausbau und Raumausstattung 

A Büroflächen (EG +1.OG) 

Fenster: Zweifachverglasung, Holz, baujahrtypisch 

Außentüren: Standard-Ausführungen, baujahrtypisch 

Innentüren: Standard-Ausführungen, baujahrtypisch 

Bodenbeläge: 

Kellergeschoss: 

Kellerräume: Beton, gestrichen, baujahrtypisch 

Kellerabteile mit Holzlattung abgetrennt 

Treppenhaus:  Gemauert, verputzt, gestrichen 

Erdgeschoss + Obergeschoss: Gewerbegeeignete Kunststoffböden bzw. Teppiche 

Sanitärräume: Raumhoch gefliest, baujahrtypisch 

Wandbekleidungen: 

Kellergeschoss: Beton, gestrichen 

Kellerräume: Holzabtrennungen, Mauerwerk 

Treppenhaus: Gemauert, verputzt, gestrichen 
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Alle Geschosse: Gemauert, verputzt, gestrichen 

Sanitärräume: Einfach, teilgefliest 

Wohnräume: Raumhoch gefliest, baujahrtypisch 

Deckenbekleidungen: 

Kellergeschoss: Beton, ungestrichen 

Treppenhaus: Verputzt, gestrichen 

Gewerberäume: Verputzt, gestrichen 

Sanitärräume: Verputzt, gestrichen 

B Wohnflächen (DG und Bühnengeschoss) 

Fenster: Holz-Isolierglasfenster, 2-fach, mit Außenrollläden 

Wohnungseingangstüren: Holz, weiß gestrichen, baujahrtypisch 

Innentüren: Holzfurniert, baujahrtypisch 

Bodenbeläge: Fliesen- und Parkettböden, in Schlafräumen Teppiche 

Wandbekleidungen: Verputzt, gestrichen, teilweise Tapeten 

Deckenbekleidung: Verputzt, gestrichen, baujahrtypisch 

4.2.4  Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallation: Zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 

Trinkwassernetz,  Wasserleitungen aus Kupferrohr.  

Abwasserinstallation: Ableitung in das kommunale Abwasserkanalnetz, 

In Bereich der sanierten Bäder teilweise erneuert. (2016) 

Elektroinstallation: 

Büroeinheiten:  Zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, Kabelkanäle im Brüs-

tungsbereich für Strom, Telefon, Lan, Türöffner und Klingelanla-

gen, elektronische Zugangskontrolle, Decken-leuchten in erforder-

lichem Umfang, Personenaufzug 

Wohneinheiten:  Zahlreiche Steckdosen, TV-, Telefon und Lichtauslässe 

Heizung (2018): Viessmann VITOCROSSAL 300 mit Matrix-Gasbrenner und 

Lambda-Pro-Control-Verbrennungsregelung 

Sanitärinstallation/-ausstattung 

Büro- und Ladeneinheiten: Je Einheit ausreichende Sanitäreinheiten 

(EG und 1. OG): Je Einheit ein Aufenthaltsraum mit Küchenanschlüssen 

Wohneinheiten  

(DG & Bühnengeschoss) Je Wohneinheit ein Bad mit Gaubenfenster,  

    keine zusätzlichen WCs 

4.2.5  Besondere Bauteile / Sonstige Einrichtungen (Betriebseinrichtungen) 

Haustechnik: Aufzuganlage von UG - OG 

Erschließung DG und Bühnengeschoss über Treppe 

Haustechnikraum im Bühnengeschoss 

Betriebseinrichtungen: Keine 

Nebengebäude: Kein Nebengebäude 
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4.3  Außenanlagen / Sonstige Anlagen 

Außenanlagen 

Befestigung: Stützmauer Tiefgaragenzufahrt;  

ansonsten überwiegend Betonverbundpflaster  
(Geh- und Fahrflächen) 

Einfriedungen: Nur im rückwärtigen Bereich teilweise Stahlzaun 

Grünflächen: Heckenbepflanzung, einzelne Bäume 

Sonstiges:  Gepflegte Außenanlagen  

Sonstige Anlagen 

hier:  keine 

4.4  Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen, der nicht in den Wertermittlungsansätzen der Wer-

termittlungsverfahren bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts, korrigierend berück-

sichtigt, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Zu berücksichtigen sind 

hier folgende Einflüsse: besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel und Bauschäden, wirt-

schaftliche Überalterung, überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Freilegungskosten, Boden-

verunreinigungen und grundstücksbezogene Rechte und Belastungen. 

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine wertmindernden Schäden festgestellt. 

Im vorliegenden Fall sind wertbeeinflussende Rechte und Belastungen aus dem Grundbuchein-

trag (Abteilung 2) zu berücksichtigen. Gemäß Grundbuchauszug und entsprechen-der Eintra-

gungsbewilligung (s. Hausakte Sachverständigenbüro) handelt es sich um ein Nießbrauchs-

recht: „Nießbrauchrecht zu Gunsten von Frau Ute Mustermann geb. 7.5.1945“. Im vorliegenden 

Nießbrauchvertrag ist festgelegt, dass die Nießbrauchberechtigte die Instandhaltungskosten 

übernimmt. 

(Berechnung des Wertes des Nießbrauchs unter Punkt 8) 

4.5  Zusammenfassende Beurteilung des Bewertungsobjektes 

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein am 1985 baurechtlich genehmigtes, massiv erstelltes, 

laut Bauakte und Schlussabnahme am 26.03.1987 schlussabgenommenes Wohn- und Ge-

schäftshaus. Die Grundrisse der Büroeinheiten sind funktionell gestaltet, die der Wohneinheiten 

zeitgemäß und zweckmäßig. Das Bewertungsobjekt machte beim Ortstermin einen insgesamt 

gepflegten Gesamteindruck. Ein besteht kein erkennbarer Instandhaltungsrückstau. 

4.6  Gebäudeübersicht, Nutzflächen, Wohnflächen  

Berechnung der Nutzflächen (nach DIN 277- 2,2005-02) 

Die Berechnung der Nutzfläche wurde auf der Grundlage der Bauzeichnungen und vorliegen-

den Nutzflächenberechnungen ermittelt und stichprobenartig überprüft. Die Berechnung kann 

teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften abweichen. Sie ist deshalb nur als Grundlage 

dieser Wertermittlung verwendbar. Die Berechnungen liegen in der Hausakte im Büro des 

Sachverständigen.  
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4.6.1 Berechnung der Wohn- und Nutzflächen 

Die Berechnung der Wohnflächen wurde auf der Grundlage der Bauzeichnungen und vorliegen-

den Wohnflächenberechnungen ermittelt und stichprobenartig überprüft. Sie orientiert sich an 

den von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben 

zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche. Die Be-rechnung 

kann demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277; WoFlV) abweichen. 

Sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Berechnungen liegen 

in der Hausakte im Büro des Sachverständigen. 

Übersicht der Nutzflächen und Wohnflächen 

 

Geschoss Einheit Wohnfläche(n) Gewerbefläche(n) 

Bühne Wohnung 1 54,68 m²  

DG Wohnung 2 40,07 m²  

DG Wohnung 3 40,22 m²  

DG Wohnung 4 40,22 m²  

OG Büro/Praxis 5  92,35 m² 

OG Büro/Praxis 6  95,72 m² 

EG Laden 7  43,54 m² 

EG Laden 8  56,98 m² 

EG Laden 9  83,17 m² 

 Summe 175,19 m² 371,76 m² 

 

4.6.2  Berechnung der Bruttogrundfläche (BGF) 

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 beziehen sich auf den Quadratmeter Brutto-Grundfläche 

(BGF). Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutzba-

ren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. In Anlehnung an die DIN 277-1:2005-

02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden: 

Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen, 

Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen, 

Bereich c: nicht überdeckt. 

Für die Anwendung der NHK 2010 sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflä-

chen der Bereiche a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt sind, sind 

dem Bereich c zuzuordnen (s. Abbildung unten). Für die Ermittlung der BGF sind die äußeren 

Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung, z. B. Putz und Außenschalen mehrschaliger 

Wandkonstruktionen, in Höhe der Bodenbelagsoberkanten anzusetzen. Die Berechnung der 

Bruttogrundfläche wurde auf der Grundlage der vorliegenden Bauzeichnungen durchgeführt. 

Die Berechnung kann teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277) abweichen. Sie ist 

deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.  

Die Abweichungen können insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen sein, z: B. 

• nur Anrechnung von üblichen / wirtschaftlich vollwertigen Geschosshöhen 

• nur Anrechnung der Gebäudeteile a und teilweise b, bzw. 

• Nichtanrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone) 
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Abbildung: Zuordnung der Grundflächen zu den Bereichen a, b, c 

 
 

* Der Bereich c (gem. DIN 277 - nicht überdeckte Grundflächen und Rauminhalte) wird in der 
Verkehrswertermittlung bzw. in der NHK 2010 nicht gesondert erfasst  

Die BGF wurde im Rahmen der Berechnungen gemäß dem beiliegenden Auszug aus der Bau-

genehmigung entnommen eingesehen und vom Sachverständigen anhand überprüft. 
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Foto: Auszug aus der Bauakte 

 

Laut Bauakte und Aufmaß vor Ort beträgt die Bruttogrundfläche  1.208,24 m² 
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4.6.3  Grundstücksausnutzung 

Maßgebliche Geschoßfläche laut Bauakte und Aufmaß vor Ort:   235 m²  

Wertrelevante Geschossflächenzahl: (wGFZ) = wGF / Grundstücksgröße  

Die wGFZ beträgt: ca. 1,90 

4.7  Baujahr, Gesamtnutzungsdauer (GND) und Restnutzungsdauer (RND)  

Das Gebäude mit dem Baujahr 1987 wurde bisher – bis auf den Einbau einer neuen Heizanlage 

im Jahr 2018 - nicht wertrelevant modernisiert oder renoviert. Nach SW-RL 2012 Anlage 3 wird 

von einer GND von 53 Jahren ausgegangen, die anhand des Gebäudestandards NHK 3,3 

(siehe Sachwertberechnung) wie folgt errechnet wurde: 

 

4.7.1 Berechnung der Gesamtnutzungsdauer 

Gesamtnutzungsdauer für Gebäudetyp „Geschäftshäuser“  

gemäß NHK 2010: 60 Jahre +/-10 (Spanne 50-70 Jahre) 

 

 
Auszug aus SWRL-2012, Markierung des Sachverständigen 

Matrix zur Orientierung der Gesamtnutzungsdauer an der NHK-Standardstufe: 
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Standardstufe 3 4 5 

Lebensdauer 50 60 70 

 

Die Standardstufe aus der Sachwertberechnung beträgt  3,3 

 

 

Lineare Interpolationsrechnung 

 

 

Die Gesamtnutzungsdauer wird festgesetzt mit:  53 Jahren 
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4.7.2 Berechnung der Restnutzungsdauer 

Modernisierung:  

Am Bewertungsobjekt wurde im Jahr 2018 eine neue Heizanlage eingebaut. Weitere wertrele-

vante Modernisierungen fanden nicht statt. Daraus errechnen sich gemäß SW-RL Anlage 4 fol-

gende Modernisierungspunkte: 

 

 

 

Mit Hilfe der SW-RL 2012 Anlage 4 wurde eine, auf Basis der Modernisierungsmaßnahme in 

2018, modifizierte RND von 21Jahren ermittelt, wobei aus der Tabelle entnommen wurde: 

Objekt 2020-101

tats. Punkte

2 Erneuerung Gashzg. 2018

2

0 - 1 0

2 - 5 2

6 - 10 0

11 - 17 0

18 - 20 0

Punkte

mittlerer Modernisierungsgrad

überwiegend modernisiert

Wärmedämmung der Außenwände

Modernisierungselemente

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung

nicht modernisiert

Summe

Modernisierung der Heizungsanlage

4

max. Punkte

4

20

Modernisierung von Bädern 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung

                       Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude

                       unter Berücksichtigung von Modernisierungen (SW-RL Anl. 4) 

2

2

WGH Böblingen, X-Straße 15 GA-Nr.

                       für Ein- und Zweifamilienhäuser

Modernisierung der Fenster und Außentüren

 Kommentar

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)

umfassend modernisiert

2

2

2

2

kleine Modernisierung im Rahmen der Instandhaltung

Modernisierungsgrad

Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist zu prüfen, ob nicht ein geringerer als der maximale Tabellenwert anzusetzen ist.

Sofern nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, sind entsprechende Punkte zu vergeben.
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Obige Grafik durch die Folgende ersetzen … 

 

Es sind hier 2 Modernisierungspunkte zu vergeben. Das relative Alter ergibt sich hier mit 62 %  

(33 J. / 53 J. x 100) und ist somit > 53 % (s. Grafik zuvor), d.h. die Formeln aus SW-RL, Anl. 4 

können angewendet werden und die durchgeführte Modernisierung führt zur Modifizierung der 

Restnutzungsdauer von 21 Jahren: 

 

 

(0,0108 x 100 / 53 J. x 33²) – (2,276 x 33 J.) +(138,78 53 J. / 100) = 53 Jahre 

  

b c

≤ 1 2,625 152,50

2 2,276 138,78

3 1,926 125,05

4 1,577 111,33

a

0,0108

0,0090

0,0073

0,0125

Punkte 

Modernisierungsgrad

Werte für a, b und c: ab einem relativen 

Alter [% ] von *

60

53

47

40
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Ermittlung der Restnutzungsdauer und des rechnerischen Baujahres 

Vorgaben 

Wertermittlungsstichtag WEST   2020 

Baujahr 1987 

tatsächliches Alter 33 Jahre 

Bestimmung der Restnutzungsdauer bei ausstattungsabhängiger Gesamtnut-
zungsdauer nach SW-RL Anlage 3  

gerechnete GND, falls modellkonform gem. SW-RL, Anl. 3 
(interpoliert aus der Gebäudestandardkennzahl) 

53 Jahre 

  

errechnete Gesamtnutzungsdauer (60 - 80 Jahre) 53 Jahre 

wirtschaftliche gerechnete Restnutzungsdauer   (interpoliert) 21 Jahre 

  lineare Alterswertminderung   60 % 

 

Die modifizierte Restnutzungsdauer beträgt somit    21 Jahre 

Die Alterswertminderung beträgt      60% 
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5. Gesamteindruck 

Zum Wertermittlungsstichtag wurde insgesamt folgende Situation angetroffen: 

Die Lage  Die Büro- und Wohnlage ist als mittlere Lage zu bewerten,  

die Geschäftslage und Verkehrslage sind als gut zu bewerten. 

Das Grundstück (Un-

terhaltungszustand, 

Ausrichtung zum Son-

nenverlauf, Immissio-

nen usw.) 

Das Grundstück weist bei der Ortsbesichtigung einen normalen 

Unterhaltungszustand auf. Die Lage zum Sonnenverlauf ist gut. 

 

Das Gebäude (Aufbau, 

Unterkellerrung, Nut-

zung, Ausstattung, Un-

terhaltungszustand) 

 

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges, frei-

stehendes Wohn- und Geschäftshaus mit zusätzlichem Bühnen-

geschoss. Das Gebäude ist voll unterkellert. Das Gebäude wird 

zu Büro- und Wohnzwecken sowie für Geschäfte (Läden) ge-

mischt genutzt. Die Ausstattung ist als gut anzusehen. Das Ge-

bäude weist bei der Ortsbesichtigung einen durchschnittlichen 

Unterhaltungszustand auf.  

Tiefgarage  

und Parksituation 

 

Es befinden sich 10 Tiefgaragenplätze im Untergeschoss des 

Gebäudes sowie zwei oberirdische Besucherplätze auf dem 

Grundstück. An der Anliegerstraße sind öffentliche Stellplätze 

vorhanden. 

Grundrisse 

 

Die Grundrisse der Büro- und Geschäftseinheiten sind funktionell 

gestaltet, die der Wohneinheiten sind zeitgemäß und zweckmä-

ßig. 

Belichtungs- und Be-

lüftungsverhältnisse 

Gut, alle Wohnungen haben Tageslichtbäder 

Bauschäden und Bau-

mängel 

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine wertmindernden Schäden 

festgestellt  

Wirtschaftliche Wert-

minderungen 

Keine 

Rechtliche Wertminde-

rungen 

Nießbrauchsrecht in Grundbuch Abteilung 2  
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6.  Zusammenfassung der Grundstücksmerkmale gemäß §§ 5 und 6 Im-

moWertV 

Entwicklungszustand B - Baureifes Land 

planungsrechtliche Art der baulichen Nut-
zung zulässige Vollgeschosse 

k.A. 

tatsächliche Art der baulichen Nutzung 
vorhandene Vollgeschosse 

MI - II 
 

planungsrechtliches Maß der baulichen 
Nutzung 

k.A. 

tatsächliches Maß der baulichen Nutzung wGFZ = 1,90 

Dienstbarkeiten keine 

Nutzungsrechte Nießbrauchsrecht im Teil II Grundbuch 

Baulasten Baulast auf Flst. 725/3 zugunsten v. Flst. 725/5 
betr. Grenzbebauung sowie Leitungs- und ge-
genseitiges Überfahrrecht 

wohnungsrechtliche Bindungen Keine 

mietrechtliche Bindungen Keine 

abgabenrechtlicher Zustand Ebf 

Verkehrsanbindung Gut 

Nachbarschaft Mehrfamilienwohnhäuser, Wohn- und 
Geschäftshäuser, Bürogebäude sowie ein gut 
erreichbares Einkaufszentrum 

Wohnlage Mittlere Wohnlage 

Geschäftslage / Infrastruktur Mittlere Wohnlage 

Umwelteinflüsse geringe Immissionen, 

Ertragssituation k.A. 

Grundstücksgröße 415 m² 

Grundstücksbreite rund   16 m 

Grundstückstiefe rund   26 m 

Grundstückszuschnitt weitgehend regelmäßig 

Bodenbeschaffenheit normale Baugrundverhältnisse werden ange-
nommen, altlastenfrei 

Gebäudeart Wohn- und Geschäftshaus 

Bauweise massiv 

Baugestaltung offene Bebauung 

Größe 371,76 m² Gewerbe- und Bürofläche,  
175,19 m² Wohnfläche 

Ausstattung der Bebauung Mittlere Ausstattung 

Qualität der Bebauung Normal, altersgemäß 

energetischer Zustand 2018 Heizung erneuert 
Energieausweis liegt nicht vor 

Baujahr  1987 

fiktives Baujahr (durch Modernisierung)  1988 

modifizierte Restnutzungsdauer 21 Jahre 
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7. Ermittlung des Verkehrswerts 

7.1 Verfahrenswahl mit Begründung gem. § 8 ImmoWertV 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem 

Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den 

rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und 

der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne Rücksicht auf unge-

wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.  

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grund-

stücks (d.h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis beim nächsten Kauffall) zu bestimmen. Zur Ver-

kehrswertermittlung bieten die einschlägige Literatur und die Wertermittlungsvorschriften (insbe-

sondere die Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) mehrere Verfahren an. Die 

möglichen Verfahren sind jedoch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleichermaßen gut zur Er-

mittlung marktkonformer Verkehrswerte geeignet. Es ist deshalb Aufgabe des Sachverständi-

gen, das für die konkret anstehende Bewertungsaufgabe geeignete (oder besser noch: die ge-

eigneten) Wertermittlungsverfahren auszuwählen und anzuwenden. 

Nach den Vorschriften der ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswerts 

• das Vergleichswertverfahren, 

• das Ertragswertverfahren und 

• das Sachwertverfahren 

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Die Verfahren 

sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu 

wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). 

Die in der ImmoWertV geregelten 3 klassischen Wertermittlungsverfahren (das Vergleichs-, das 

Ertrags- und das Sachwertverfahren) liefern in Deutschland grundsätzlich die marktkonformsten 

Wertermittlungsergebnisse. 

A  Prüfung der Anwendbarkeit des Vergleichswertverfahrens 

Für manche Grundstücksarten (z.B. Eigentumswohnungen, Reihenhausgrundstücke) existiert 

ein hinreichender Grundstückshandel mit vergleichbaren Objekten. Den Marktteilnehmern sind 

zudem die für vergleichbare Objekte gezahlten oder (z.B. in Zeitungs- oder Maklerangeboten) 

verlangten Kaufpreise bekannt. Da sich im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Preisbildung für 

derartige Objekte dann an diesen Vergleichspreisen orientiert, sollte zu deren Bewertung mög-

lichst auch das Vergleichswertverfahren herangezogen werden. 

Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Vergleichswertverfahrens sind, dass 

a) eine hinreichende Anzahl wertermittlungsstichtagsnah realisierter Kaufpreise für 

in allen wesentlichen wertbeeinflussenden Eigenschaften mit dem Bewertungs-

objekt hin-reichend übereinstimmender Vergleichsgrundstücke aus der Lage des 

Bewertungs-grundstücks oder aus vergleichbaren Lagen und 

b) die Kenntnis der zum Kaufzeitpunkt gegebenen wertbeeinflussenden Eigenschaf-

ten der Vergleichsobjekte oder 
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c) i.S.d. § 15 Abs. 2 ImmoWertV geeignete Vergleichsfaktoren, vom Gutachteraus-

schuss abgeleitet und veröffentlicht (z.B. hinreichend definierte Vergleichsfakto-

ren für Wohnungseigentum) sowie 

d) Umrechnungskoeffizienten für alle wesentlichen wertbeeinflussenden Eigen-

schaften der zu bewertenden Grundstücksart und eine Preisindexreihe zur Um-

rechnung vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsobjekte bzw. vom Stichtag, für den 

der Vergleichsfaktor abgeleitet wurde, auf den Wertermittlungsstichtag gegeben 

sind. 

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des bebauten Grundstücks ist im 

vorliegenden Fall nicht möglich, weil keine 

• hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeigneter Vergleichskaufpreise ver-

fügbar ist und auch 

• keine hinreichend differenziert beschriebenen Vergleichsfaktoren des örtlichen 

Grundstücksmarkts zur Bewertung des bebauten Grundstücks zur Verfügung ste-

hen. 

B. Prüfung der Anwendbarkeit des Ertragswertverfahrens 

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende 

Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird 

nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsver-

kehr“ das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen. Dies gilt 

für die hier zu bewertende Grundstücksart, da es sich um ein typisches Renditeobjekt handelt. 

Daher wird hier das Ertragswertverfahren angewendet. Dies ist wie folgt begründet: 

• Auch bei mit dem Bewertungsobjekt vergleichbaren Grundstücken kalkuliert der 

Er-werber die Rendite seines Objekts, z.B. die eingesparte Miete, die eingespar-

ten Steuern oder die möglichen Fördermittel. 

• Für mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstücksarten stehen die für 

marktkonforme Ertragswertermittlungen erforderlichen Daten (marktüblich erziel-

bare Mieten, Liegenschaftszinssätze) zur Verfügung. 

• Die Anwendung eines zweiten Wertermittlungsverfahrens ist grundsätzlich zur 

Ergebnisstützung unverzichtbar. 

Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 17 - 20 ImmoWertV) ist durch die Verwendung des aus vie-

len Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (Reinerträge: Kaufpreise) ein 

Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einfluss-größen 

(insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wertbil-

dung und die Wertunterschiede bewirken. 

Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstück zu, deshalb ist es als Ertragswertobjekt 

anzusehen. Im Folgenden wird das Ertragswertverfahren als das vorrangig geeignete 

Verfahren zur Bestimmung des Verkehrswertes angesehen und der Verkehrswert aus 

dem Ergebnis dieses Verfahrens, somit auch unter Anpassung an die Marktlage (siehe 

dazu auch Kapitel 7.4.1), abgeleitet. 

C. Prüfung der Anwendbarkeit des Sachwertverfahrens 

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebauten Grundstücke vorrangig bewertet, die übli-

cherweise nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung 
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verwendet (gekauft oder errichtet) werden. Das trifft für das Bewertungsgrundstück nicht zu, da-

her wird das Sachwertverfahren für diesen Bewertungsfall lediglich zur Plausibilisierung des hier 

führenden Ertragswertverfahrens (aus dem der Verkehrswert abgeleitet wird) durchgeführt. 

7.2 Bodenwertermittlung gem. § 16 ImmoWertV 

Die Preisbildung für den Grund und Boden orientiert sich im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

vorrangig an den allen Marktteilnehmern (z.B. durch Vergleichsverkäufe, veröffentlichte Boden-

richtwerte, aber auch Zeitungsannoncen und Maklerexposés) bekannt gewordenen In-formatio-

nen über Quadratmeterpreise für unbebaute Grundstücke. Der Bodenwert ist deshalb (auch in 

den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke - dort, getrennt vom Wert der Gebäude 

und der Außenanlagen) i.d.R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen (§ 16 Im-

moWertV) zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre). Lie-

gen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Ver-

gleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 16 Abs. 1 Satz 2 Im-

moWertV). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• den örtlichen Verhältnissen, 

• der Lage und 

• des Entwicklungszustandes gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• der Erschließungssituation sowie des abgabenrechtlichen Zustandes und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbe-

baute Grundstücke abgeleitet sind (§ 16 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV). 

Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die 

Gutacherausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er 

ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m² Grundstücksfläche). 

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrund-stück bzw. von dem Bo-

denrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen - wie Erschließungszustand, 

spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt -

, aber auch Abweichungen des Wertermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichs-

grundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert ab-geleitet wurde, bewirken i.d.R. 

entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichskaufpreis bzw. dem Bo-

denrichtwert (§ 15 Abs. 1 Satz 4 ImmoWertV).Für die anzustellende Bewertung liegt ein defi-

nierter Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde 

bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden 

Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa 

lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität über-

prüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 

dieses Bodenrichtwerts, d.h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungs-

verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsob-

jekts (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 4). 



 
Seite 36 von 82 

Verkehrswertgutachten   

Gemarkung: Musterstadt Flur: Musterstadt Gutachten Nr.: 2020-101 

Straße: Anonymstraße Flurstück: 725/5  

 

7.2.1 Bodenrichtwert 

Laut Auskunft des zuständigen Gutachterausschusses beträgt der Bodenrichtwert zum Erhe-

bungsstichtag 31.12.2018 für erschlossene, baureife Grundstücke (BRW - Zone 230): 

680,00 €/m². Der Gutachterausschuss hat die Auswertung der Kaufpreissammlung für unbe-

baute Grundstücke auf der Grundlage der Bodenrichtwertrichtlinie vom 11.01.2011 vorgenom-

men. Die wesentlichen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale sind nach dem dortigen 

Nutzungsartenkatalog für die Zone des Bewertungsobjektes wie folgt angegeben: 

WGFZ: 3,0 - Grundstücksgröße: 400 m² - MK – g.  

Eine temporäre Anpassung, Anpassung an die Grundstücksgröße oder an die Lage ist nach te-

lefonischer Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Musterstadt hier 

nicht vorzunehmen. 

7.2.2 Bodenwertanpassung 

Nach telefonischer Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Muster-

stadt vom 23.10.2020 sowie nach der Bodenrichtwertkarte und den Erläuterungen zur Boden-

richtwertkarte gelten für das Richtwertgrundstück die folgenden Angaben. Die tatsächlichen Ge-

gebenheiten des Bewertungsgrundstücks sind gegenübergestellt. 

Die Berechnung der Anpassung an die aktuelle wGFZ erfolgte anhand der vom GAA veröffent-

lichten Umrechnungskoeffizienten aus untenstehender Tabelle. 
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Tabelle des GAA zur Anpassung der wGFZ mit Markierung des Sachverständigen 

 WGFZ Umrechnungskoeffizient 
Bewertungsgrundstück BWG 1,9 1,20 (UKB) 
Richtwertgrundstück RWG 3,0 1,42 (UKR) 

 

Berechnung des Korrekturfaktors:  UKB / UKR = 1,20/1,42 = 0,845 

 

7.2.3 Berechnung des Bodenwertes 
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7.2.4 Ergebnis der Bodenwertberechnung 

 

Grundstücksgröße:  415 m² 
Bodenrichtwert Richtwertgrundstück: 680 € / m² 
Abweichung Grundstücksausnutzung (wGFZ-Anpassung) 0,845 
Zeitliche Anpassung:   Keine 
Sonstige Anpassung(en):  Keine 

Berechnung:  415 m² x 680 €/m² x 0,845 = € 238.625 

Der Bodenwert beträgt zum WEST: € 238.625 

Richtwertgrundstück (RWG) Bewertungsgrundstück

680,00

0

B B

k.A.

ebf ebf

230

MK MI

k.A. WGH

g g

Geschosszahl (römische Ziffer) k.A.

wertrelevante Geschossflächenzahl WGFZ 3,0 1,90

Geschossflächenzahl GFZ k.A.

Grundflächenzahl GRZ k.A.

Baumassenzahl BMZ k.A.

k.A. 26

k.A. 16

400 415

0 0

Lageklasse 2

31.12.2018

… als Faktor … Kommentar / Hinweis …

1,000 lt GAA 1,0

(B) Faktor abweichende Grundstückstiefe (falls nicht bereits durch Flächenzuordnung berücksichtigt) 1,000

(C) Faktor abweichende Grundstücksbreite (falls nicht bereits durch Flächenzuordnung berücksichtigt) 1,000

(D) Faktor abweichende Grundstücksfläche (falls nicht bereits durch Flächenzuordnung berücksichtigt) 1,000

0,845 1,20 / 1,42 = 0,845

1,000

1,000

1,000

0,845

1 1

an die tatsächlichen Grund-

stücksverhältnisse angepasster 

Bodenrichtwert (rd.)

BRW  x Abweichung gesamt 

[€/m2]

x Miteigentumsanteil

= Bodenwert 

"marktübliche objektbezogene 

Grundstücksfläche" [€]

575 238.625

an die tatsächlichen Grund-

stücksverhältnisse angepasster 

Bodenrichtwert (rd.)

"Selbständig nutzbare Teilfläche" 

bzw. "Hinterland" bzw. 

"Gartenland" o.ä. [€/m2]

x Miteigentumsanteil

= Bodenwert "selbständig 

nutzbare Teilfläche" / 

"Hinterland"/"Gartenland" 

o.ä.[€]

0 0

Anwendung Bodenricht-

wertrichtlinie (BRW-RL) [ J / N]:
J

Anpassung des Bodenrichtwertes an die tatsächlichen Verhältnisse des Bewertungsgrundstückes

Gegenüberstellung des Richtwertgrundstückes zum Bewertungsgrundstück

Bodenwertberechnung

Grundstücksfläche ("marktübliche objektbezogene Grundstücksfläche") [m2]        x

415

… plus ...

… falls vorhanden:

… zzgl. Grundstücksfläche                                     

"Selbständig nutzbare Teilfläche" bzw. "Hinterland" bzw. "Gartenland" o.ä. [m²]                  x

0

(F) Faktor Abweichungen Grundstücksform, Sonnenverlauf, Immission o.ä.

(G) Faktor Anpassung sonstiges

(H) Faktor Anpassung sonstiges

Anpassungsfaktor Abweichungen gesamt [A*B*C*D*E*F*G*H]

Miteigentumsanteil (z.B. bei ETW) [Anteil Bewertungseinheit / Anteile Gesamt]

M
aß

 d
er

 b
au

l. 
N

ut
zu

ng

Tabellarische Zusammenfassung der Bodenwertberechnung

(Erläuterung der folgenden Abkürzungen, siehe BRW-RL, Anlage 2)

Bodenrichtwert BRW [€/m²]

(für die "marktübliche objektbezogene Grundstücksfläche")

Entwicklungszustand (B / R / E)

Sanierungs- oder Entwicklungszusatz (SU / SB / EU / EB)

Beitragssituation (-- / ebf / ebpf)

Zonennummer

Art der Nutzung

(W / WS / WR / WA / WB / M / MD / MI / MK / G / GE / GI / S / SE / SO / GB)

Ergänzung zur Art der Nutzung (EFH / MFH / GH / WGH / BGH / BH / PL / WO / FEH / FZT / LAD / EKZ / 

MES / BI / MED / HAF / GAR / MIL / LP / ASB)

Bauweise oder Anbauart (o / g / a / eh / ed / dh / rh / rm / re)

Bodenrichtwert BRW [€/m²]

(für die ggf. vorhandene "selbständig nutzbare Teilfläche" / "Hinterland" / "Gartenland")

Bodenwert gesamt rd. [€] 238.625

Grundstückstiefe  t  in m

Grundstücksbreite  b  in m

Grundstücksfläche  f  in m² ("marktübliche objektbezogene Grundstücksfläche")

weitere Merkmale

Stichtag des Bodenrichtwertes

(A) Faktor Abweichung zeitliche Anpassung

(E) Faktor Grundstücksausnutzung (GFZ- oder WGFZ-Anpassung)

… ggf. zusätzlich vorhandene "selbständig nutzbare Teilfläche" / "Hinterland"/"Gartenland"
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7.3 Sachwertermittlung gem. §§ 21 – 23 ImmoWertV 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 21-23 ImmoWertV 

gesetzlich geregelt. Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den 

Sachwerten, der auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen so-

wie u.U. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objekt-

spezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der Gebäude und Außenanlagen in der Regel mit 

dem Vergleichswertverfahren nach § 16 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich 

ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.  Der Sachwert der baulichen Anlagen ist 

auf der Grundlage der Herstellungskosten des Gebäudes unter Berücksichtigung der jeweils in-

dividuellen Merkmale:  

• Objektart  

• Standardmerkmale  

• Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) und der 

• in den Normalherstellkosten 2010 (NHK 2010) nicht erfasste Bauteile abzuleiten. 

Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung 

miterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grund-

lage von üblichen Herstellungskosten oder als Zeitwert aufgrund von Erfahrungssätzen abgelei-

tet. Die Summe aus Sachwert der baulichen Anlagen, Sachwert der baulichen und sonstigen 

Außenanlagen und Bodenwert ergibt den vorläufigen Sachwert (= Substanzwert) des Grund-

stücks. Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist hinsichtlich seiner Realisierbarkeit 

auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen. 

Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sach-

wert vorzunehmen. Die Marktanpassung des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtli-

chen Grundstücksmarkt mittels des sog. Sachwertfaktors (vgl. § 14 Abs. 2 Ziffer ImmoWertV) 

führt im Ergebnis zum marktangepassten, vorläufigen Sachwert. Die Marktanpassung ist nicht 

explizit innerhalb der ImmoWertV - Regelungen zum Sachwert-verfahren (§§ 21-23 Im-

moWertV) genannt. Der Begriff des Sachwertfaktors ist jedoch in § 14 Abs. 2 Ziffer 1 Im-

moWertV erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung ist in § 8 Abs. 2 Im-

moWertV erläutert. Diese ergibt sich u.a. aus der Praxis, in der Sachwert-(Marktanpas-

sungs)faktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt 

muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fik-

tiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer ob-

jektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst abschließend dürfen beson-

dere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten, 

vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wer-

termittlung erforderliche Modelltreue beachtet.  

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preis-

vergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) 

den Vergleichsmaßstab bildet. 
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7.3.1 Erläuterung der verwendeten Begriffe und Wertermittlungsansätze 

Herstellungskosten der baulichen Anlagen 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je Flächen-, 

Raum- oder sonstiger Bezugseinheit (Normalherstellungskosten NHK 2010) mit der Anzahl der 

entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlagen (Bruttogrundfläche BGF) zu vervielfa-

chen. Zur Ermittlung des Sachwerts der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) ist von den 

Herstellungskosten auszugehen, die unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Er-

richtung eines dem Wertermittlungsobjekt in vergleichbarer Weise nutzbaren Neubaus am Wer-

termittlungsstichtag (ggf. unter Berücksichtigung abweichender Qualitäten am Qualitätsstichtag) 

unter Zugrundelegung neuzeitlicher, wirtschaftlicher Bauweisen aufzuwenden wären. Zur Er-

mittlung der Herstellungskosten eines Gebäudes werden vorrangig die Normalherstellungskos-

ten 2010 (NHK 2010) zu Grunde gelegt, das heißt die gewöhnlichen Herstellungskosten, die für 

die jeweilige Gebäudeart unter Berücksichtigung des Gebäudestandards je Flächeneinheit an-

gegeben sind. Mit den Herstellungskosten der baulichen Anlagen nicht erfasste einzelne Bau-

teile, Einrichtungen, oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksich-

tigen. 

Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) 

Die NHK 2010 sind in Anlage 1 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012 beschrieben. 

Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktüblich für die Neuerrichtung einer entspre-

chenden baulichen Anlage aufzuwenden wären. Mit diesen Kosten nicht erfasste einzelne Bau-

teile, Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichti-

gen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Zu den Normalherstellungs-

kosten gehören auch die üblicherweise entstehenden Baunebenkosten, insbesondere Kosten 

für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Normalherstel-

lungskosten sind in der Regel mit Hilfe geeigneter Baupreisindexreihen an die Preisverhältnisse 

am Wertermittlungsstichtag anzupassen. Die NHK 2010 enthalten neben den Kostenkennwer-

ten weitere Angaben zu der jeweiligen Gebäudeart, wie Angaben zur Höhe der eingerechneten 

Baunebenkosten (diese sind bereits in den Kostenkennwerten enthalten), teilweise Korrek-

turfaktoren sowie teilweise weitergehende Erläuterungen. Es ist der Kostenkennwert zu 

Grunde zu legen, der dem Wertermittlungsobjekt nach Gebäudeart und Gebäudestandard hin-

reichend entspricht. 

NHK-Typeneinstufung: 

Aus der gesamten Wohn-Nutzfläche (547,22 m²) ergibt sich ein prozentualer Anteil der Wohn-

fläche (175,46 m²) von ca. 32% zu Gewerbefläche (371,76 m²) von ca. 68%. In der NHK 2010 

wird definiert “Geschäftshäuser sind Gebäude mit überwiegend gewerblicher Nutzung und ei-

nem geringen Wohnanteil. Anteil der Wohnfläche ca. 20 bis 25 %“. Auch wenn der Anteil von 

25% hier geringfügig überschritten wird, so wird dieser Gebäudetyp 5.2 dennoch als Bemes-

sungsgrundlage für die Wertermittlung sachverständig festgelegt, da er dem Gebäudetyp ge-

mäß Ortstermin am nächsten kommt. 
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Auszug aus NHK 2010, Markierungen des SV 

 

Gebäudestandard 

Die NHK 2010 unterscheiden bei den einzelnen Gebäudearten zwischen verschiedenen Stan-

dardstufen. Das Wertermittlungsobjekt ist dementsprechend auf der Grundlage seiner Stan-

dardmerkmale zu qualifizieren. Die Einordnung zu einer Standardstufe ist insbesondere abhän-

gig vom Stand der technischen Entwicklung und den bestehenden rechtlichen Anforderungen 

am Wertermittlungsstichtag. Sie hat unter Berücksichtigung der für das jeweilige Wertermitt-

lungsobjekt am Wertermittlungsstichtag relevanten Marktverhältnisse zu erfolgen. Da-für sind 

die Qualität der verwandten Materialien und der Bauausführung, die energetischen Eigenschaf-

ten sowie solche Standardmerkmale, die für die jeweilige Nutzungs- und Gebäudeart besonders 

relevant sind, von Bedeutung. 

Die Einordnung des zu bewertenden Gebäudes in die jeweilige Standardstufe erfolgt auf der 

Basis der Beschreibung der Gebäudestandards aus Anlage 3 der Sachwertrichtlinie. Diese be-

ziehen sich ebenfalls auf das Jahr 2010 und sind abhängig von folgenden Merkmalen: 

• Außenwände 

• Dach 

• Fenster und Außentüren 

• Innenwände und -Türen 

• Deckenkonstruktion 

• Fußböden 

• Sanitäreinrichtungen 

• Heizung 

• Sonstige technische Ausstattung 

Im vorliegenden Fall ergibt sich nachfolgende Wertung im Sinne der Sachwert-Richtlinie: 

Dazu werden die objektbezogenen Beschreibungen der Gebäudestandards herangezogen 

(siehe Anlage 6). Das Bewertungsobjekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend ein-ge-

ordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro Merkmal muss die Summe 1 ergeben. 

Diese zugeordneten Einstufungen werden pro Standardmerkmal mit dem zugehörigen Kosten-

kennwert der Standardstufe und dem Wägungsanteil in Prozent des Standardmerkmals 



 
Seite 42 von 82 

Verkehrswertgutachten   

Gemarkung: Musterstadt Flur: Musterstadt Gutachten Nr.: 2020-101 

Straße: Anonymstraße Flurstück: 725/5  

 

multipliziert. Die sich daraus ergebenden Werte pro Standardmerkmal werden aufsummiert, das 

Ergebnis ist der objektspezifische Kostenkennwert (s. Tabelle unten). Durch lineare Interpola-

tion mit den Kostenkennwerten der Gebäudeart ergibt sich daraus die Gebäudestandardkenn-

zahl wie folgt: 

NHK-Typ 5.2  

Ermittlung der Normalherstellungskosten 2010 und der Alterswertminderung 

              

              

Objekt: WGH Musterstadt, Musterstraße 8         
Gesamtnutzungsdauer:  53 

Jahre 

Baujahr: 1987           Restnutzungsdauer:  21 Jahre 

Modernisierungsgrad: 2 Punkte           
lineare Alterswertminderung:  

60,4 %    

              

  Standardstufe 
Wägungsanteil % 

Standardmerkmal 1 2 3 4 5 

Außenwände     1,0     20 

Dächer     1,0     10 

Außentüren und Fenster     1,0     9 

Innenwände und Türen     0,5 0,5   13 

Deckenkonstruktion und Treppen     0,4 0,6   14 

Fußböden     0,5 0,5   8 

Sanitäreinrichtungen     0,5 0,5   11 

Heizung     1,0     9 

Sonstige technische Ausstattung     0,2 0,8   6 

              

Kostenkennwerte in €/m² für die 
Gebäudeart 5.2 

0 0 890 
137
5 

172
0 

  

Gebäudestandardkennzahl           3,3 

            

Außenwände 1 x 20% x 890       178 €/m² BGF 

Dächer 1 x 10% x 890       89 €/m² BGF 

Außentüren und Fenster 1 x 9% x 890       80 €/m² BGF 

Innenwände und Türen 
0,5 x 13% x 890 + 0,5 x 13% x 
1375 

    147 €/m² BGF 

Deckenkonstruktion und Treppen 
0,4 x 14% x 890 + 0,6 x 14% x 
1375 

    165 €/m² BGF 

Fußböden 
0,5 x 8% x 890 + 0,5 x 8% x 
1375 

    91 €/m² BGF 

Sanitäreinrichtungen 
0,5 x 11% x 890 + 0,5 x 11% x 
1375 

    125 €/m² BGF 

Heizung 1 x 9% x 890       80 €/m² BGF 

Sonstige technische Ausstattung 
0,2 x 6% x 890 + 0,8 x 6% x 
1375 

    77 €/m² BGF 
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  Kostenkennwert aufsummiert 1032 €/m² BGF 
 

Baupreisindex gemäß § 22 Abs. (3) ImmoWertV 

Die aus den Kostenkennwerten der NHK 2010 ermittelten Herstellungskosten sind auf den Wer-

termittlungsstichtag zu beziehen. Hierzu ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für 

die jeweilige Gebäudeart zutreffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundes-

amtes (Baupreisindex) mit dem entsprechenden Basisjahr zu verwenden. 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr 2010 an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wer-

termittlungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses Baupreisindex am Wertermittlungs-stichtag 

zum Baupreisindex im Basisjahr (2015 = 100). Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag 

wird der letzte, vor dem Wertermittlungsstichtag veröffentlichte Bundesbaupreisindex zu 

Grunde gelegt (hier zuletzt veröffentlichter Wert vor dem WEST: Wert des 2. Quartals 2020).  

Somit ergeben sich folgende anzuwendende Faktoren für den Baupreisindex: 

 
Baupreisindex des Statistischen Bundesamts 

 

Die Anpassung für den BPI (Basis 2015, II-2020) liegt bei 118,1 

Umbasierung: Da die NHK 2010 auf dem Basiswert 2010 = 100 basieren, muss eine Umrech-

nung des BPI auf das Basisjahr 2010 erfolgen. Diese erfolgt durch Anwendung des Durch-

schnittswertes für das Jahr 2010 auf der Basis 2015 = 100. Dieser beträgt 89,8.  

Somit errechnet sich die Anpassungsfaktor wie folgt: 118,1 / 89,8 =   1,315  
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Brutto-Grundfläche (BGF) 

Die zur Berechnung erforderlichen Flächen und Massen wurden aus den vorgelegten Unterla-

gen übernommen, überschlägig geprüft bzw. auf Grundlage der vorhandenen Unterlagen und 

den Erkenntnissen aus dem Ortstermin überschlägig ermittelt. 

 

Quelle: Berechnungen des planenden Architekten vom 03.02.1983 

 

In den NHK nicht erfasste Bauteile 

Werthaltige, bei der Berechnung der Bruttogrundfläche nicht erfasste Bauteile, wie z. B. Dach-

gauben, Balkone, Vordächer, Kelleraußentreppen, Eingangstreppen, Eingangsüberdachungen, 

Wintergärten, Geräteschuppen sind in Ansatz zu bringen.  

Bauliche Anlagen sind oftmals mit besonderen Betriebseinrichtungen, wie zum Beispiel Saunen, 

Alarmanlagen, Schwimmbädern, Aufzügen, Rolltreppen oder Sprinkleranlagen ausgestattet. 

Diese Einrichtungen sind im Allgemeinen nicht in den Normalherstellungskosten der Gebäude 

enthalten. Bei dem Bewertungsobjekt wurden aufgrund der Pläne und Ortsbegehung folgende 

besondere Bauteile erfasst, die nicht in den NHK-Stufen enthalten berücksichtigt sind  

• 20 Schleppdachgauben, je ca. 1 m² Ansichtsfläche (OG und Bühnengeschoss) 

• 1 Balkon ca. 0,5 m² Balkonfläche (Bühnengeschoss, Stirnseite) 

• 35 m² Dachterrasse 

 

Diese wurden, hier hilfsweise, nach dem Modell AGVGA.NRW, Modell zur Ableitung von Sach-

wertfaktoren, Anlage 7, Stand 11.07.2017 berechnet.  

Der Anbau des Gebäudes an das Nachbargebäude ist so erfolgt, dass zwischen beiden Gebäu-
den im Dachgeschoss eine Plattform entstanden ist. Diese Plattform wird ausschließlich vom 
jeweiligen Eigentümer des Nachbargebäudes (Flst.725/3) als Terrasse genutzt. Die Differenz der 
Herstellungskosten zwischen begehbarer Terrasse (35 m²) und dem ursprünglich nicht begehba-
ren Flachdach (Stahlbetonkonstruktion) hat der Eigentümer des Nachbargebäudes getragen. Die-
ser trägt auch die laufend anfallenden Instandhaltungskosten in vollem Umfang. 
 

Da dies jedoch nicht dinglich im Grundbuch oder vertraglich gesichert ist, wird diese Terrasse 

mit ihrem Zeitwert im Sachwert als Gebäudebestandteil als boG bewertet. Im Ertragswert wur-

den die Gauben und Balkone (boG) wie auch diese Terrasse nicht als boG angesetzt, da die 

Erträge (oder im Fall der Dachterrasse Nicht-Erträge) in den ortsüblichen Mieten der vermietba-

ren Flächen enthalten sind. 
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Herstellkosten gemäß AGVGA, Anlage 7: 

 
Tabelle der AGVGA NRW (Fußnote 7: „im Jahr 2010“) 

Berechnung:  

• Schleppgaube, je € 1.900 (Grundbetrag) + 1 m² x 1.200 €  (€ 3.100 je Gaube) 

20 Gauben € 62.000 

• Balkon, € 1.000 (Grundbetrag) + 0,5 m² x 750 € / m² €   1.375 

• Dachterrasse: 35 m² (wie Balkone), 1000 € + 35x750€/m² € 27.250  

 

Summe Neuwert der Bauteile ohne Alterswertminderung € 90.625 

Anpassung an den Baupreisindex: anhand der Tabelle des statistischen Bundesamts: 

  

 
Die Anpassung für den BPI (Basis 2015, II-2020) liegt bei 118,1 

Umbasierung: Da die Tabellen der AGVGA Basiswert 2010 = 100 basieren, muss eine Umrech-

nung der Werte auf das Basisjahr 2010 erfolgen. Diese erfolgt durch Anwendung des Durch-

schnittswertes für das Jahr 2010 auf der Basis 2015 = 100 (BPI). Dieser beträgt 89,8.  

Somit errechnet sich die Anpassungsfaktor wie folgt: 118,1 / 89,8 =   1,315 
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Zeitwert der Bauteile (lineare Alterswertminderung: 60%):  
€ 119.250 x 1,315 (100%-60%), € 47.669  gerundet   € 47.700 
Gesamtnutzungsdauer gemäß § 23 ImmoWertV und SW-RL 

Ermittlung siehe Kapitel 4 

Wohn- und Geschäftshaus nach SW-RL Anlage 3:  

GND des Bewertungsobjekts (ermittelt)  53 Jahre  

 

Restnutzungsdauer gemäß § 6 Abs. (6) ImmoWertV 

Ermittlung siehe Kapitel 4 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein 33 Jahre altes Gebäude. Die Restnutzungs-

dauer beträgt, entsprechend der zuvor dargestellten Berechnung 21 Jahre. 

Fiktives Baujahr: (Jahr der Bewertung + mod. RND) – GND =    1988  

 

Alterswertminderung gemäß § 23 ImmoWertV 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird nach dem linearen 

Abschreibungsmodell auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnut-

zungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) ver-

gleichbarer Gebäude ermittelt. 

Die somit erforderliche lineare Alterswertminderung (AWM) wird in einem Prozentsatz der Her-

stellkosten der baulichen Anlagen ausgedrückt und auf der Grundlage der wirtschaftlichen Ge-

samtnutzungsdauer (GND) und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) nach folgender 

Formel berechnet: 

Alterswertminderung in % = (GND - RND) / GND * 100  

Hier: (53 J. – 21 J.) / 53 J. x 100 =   60% 
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7.3.2 Sachwertberechnung  

Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen, Bauliche Außenanlagen 

 

Zu den baulichen Außenanlagen zählen z. B. befestigte Wege und Plätze, Ver- und Entsor-

gungseinrichtungen auf dem Grundstück und Einfriedungen Es sind folgende bauliche Außen-

anlagen am Bewertungsobjekt vorhanden: 

• Ver- und Entsorgungsleitungen 

• befestigte Flächen vor dem Gebäude 

• Stützmauer Tiefgaragenzufahrt;  

• Ansonsten überwiegend Betonverbundpflaster (Geh- und Fahrflächen). 

• Einfriedungen in Natur- und Kunststein 

Nach dem Sachwertmodell des Gutachterausschuss Musterstadt werden die vorhandenen Au-

ßenanlagen mit 3,5 Prozent des Sachwerts der baulichen Anlagen erfasst.  

 

 
 

Da die Außenanlagen hier jedoch mit 4% zu bewerten sind, wird die Differenz ausschließlich im 

Sachwert als boG (+0,5%) berechnet. Im Ertragswert jedoch ist dies in den ortsüblich angesetz-

ten Mieterträgen bereits enthalten. 

 

Der Sachwert der baulichen Anlagen beträgt 3,5%, gerundet   € 24.565 

 

 

Sonstige Anlagen 

Sonstige Anlagen sind Anlagen, die nicht schon im Bodenwert erfasst sind, z.B. parkähnliche 

Gärten oder besonders wertvolle Anpflanzungen. Am Bewertungsobjekt befinden sich keine 

sonstigen Anlagen. Der Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt 

sich aus der Addition der Werte für die baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen. 

Dieser Wert beträgt hier 0,5% (Differenz aus 3,5% und 4%), gerundet  €  3.509 
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Bodenwert 

Der Bodenwert beträgt    238.625 € (siehe dazu 7.2 ff Bodenwertberechnung) 

 

Vorläufiger Sachwert der Gebäude und des Grundstücks 

 

Der vorläufige Sachwert der Gebäude und des Grundstücks errechnet sich wie folgt: 

 

 
 

 

[€] (rd.)

1032,00

+/- Zu- / Abschlag Grad d. Nutzbarkeit nicht ausgebautes DG [€] 0,00

+ Zuschlag vorhandener Drempel bei nicht ausgebautem DG [€]

- Abschlag fehlender Drempel bei ausgebautem DG [€]

+ Zuschlag ausgebauter Spitzboden im Dachgeschoss [€]

+ Zuschlag Staffelgeschoss [€] 0,00

+/- Zu-/ Abschlag Wohnungsgröße (nur bei MFH / Mischnutzung) [€] 0,00

+/- Zu- / Abschlag Grundrissart (nur bei MFH / Mischnutzung) [€] 0,00

= aufsummierter Kostenkennwert [€ / m²-BGF] 1.032,00

x Korrekturfaktor Baupreisentwicklung BPI 1,315

… gerundet: 1.357

Bruttogrundfläche BGF des Wohngebäudes [m2] 1208,24

(a) 1.639.582

0

x Bruttogrundfläche BGF der Garage [m2] 0

x Korrekturfaktor Baupreisentwicklung BPI 1,315

(b) 0

(a) + (b)=(c) 1.639.582

lineare Alterswertminderung d. HK d. Wohngebäudes u. d. Garage [%; €] 60 989.936

(d) 649.646

47.700,00

+ 0,00

+ 0,00

(e) = 47.700

(d + e) = (f) 697.346

3,50 24.407

0,00 0

(g) 24.407

Bodenwert "marktübliche objektbezogene Grundstücksfläche" (h) 238.625

vorläufiger Sachwert der Gebäude und des Grundstücks (f + g + h) 960.378

Sachwert d. baulichen Außenanlagen und sonst. Anlagen gesamt

Sachwerte der sonstigen Anlagen (z.B. parkähnliche Gärten, besonders 

wertvolle Anpflanzungen)

Kostenkennwert NHK 2010 zum Wertermittlungsstichtag WEST [€ / m 2 BGF]

Herstellungskosten des Wohngebäudes

Kostenkennwert Garage aus NHK 2010 [€ / m2 Bruttogrundfläche BGF]

Herstellungskosten der Garage

Herstellungskosten (HK) des Wohngebäudes und der Garage

Zeitwert des Wohngebäudes und der Garage

Zeitwert der bei der BGF-Berechnung nicht erfassten Bauteile

Sachwert der baulichen Anlagen

Sachwerte der baulichen Außenanlagen (z.B. Einfriedungen, Aufschüt-

tungen, Mauern, befestigte Wege , Ver- und Entsorgungseinrichtungen) … % vom Sachwert der 

baulichen Anlagen

Sachwertberechnung

Kostenkennwert Wohngebäude aus NHK 2010 nach Gebäudetyp und 

Ausstattung des Wohngebäudes [€ / m2 Bruttogrundfläche BGF]

Zeitwert besondere Bauteile 1 kl. Balkon, 20 Gauben, 35 m² Terrasse 

Zeitwert sonstige (Betriebs-) - Einrichtungen (hier: _____________) [€]

Zeitwert sonstige Nebengebäude (hier: ______________________ [€]
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Sachwertfaktor / Marktanpassungsfaktor gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV 

Nach ImmoWertV sollen mittels Sachwertfaktoren die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 

Grundstücksmarkt erfasst werden, soweit sie nicht auf andere Weise bereits berücksichtigt wor-

den sind. Im Rahmen des Sachwertverfahrens sind Sachwertfaktoren nach § 193 Abs. (5) Satz 

2 Nr. 2 des BauGB zu verwenden. Sachwertfaktoren sind insbesondere Faktoren zur Anpas-

sung des Sachwerts, die aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entsprechenden Sach-

werten abgeleitet worden sind.  

Der objektartspezifische Marktanpassungsfaktor (Sachwertfaktor) wird auf der Grundlage 

• der Angaben des örtlichen Gutachterausschusses 

• durch Abrufen von Daten aus Datenbanken externer Dienstleister 

• durch eigene Erhebungen des Sachverständigen 

bestimmt und angesetzt. 

 

Gemäß GAA Musterstadt errechnet sich der Markt-Anpassungsfaktor aus der  

untenstehenden Tabelle  

 

 
Tabelle Sachwertfaktoren des GAA Musterstadt 

 

Durch Kreuzinterpolation ergibt sich ein Korrekturfaktor von 0,97 (Marktanpassungsfaktor) 
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Sachwert 

Der Sachwert ist eine Größe, die überwiegend aus Kostenüberlegungen heraus entsteht (Er-

werbskosten des Bodens und Herstellungskosten des Gebäudes). Aus diesem Grund muss bei 

der Ableitung des endgültigen Sachwerts immer noch die Marktsituation berücksichtigt werden, 

denn reine Kostenüberlegungen führen in den meisten Fällen nicht zu einem Preis, der auf dem 

Grundstücksmarkt am wahrscheinlichsten zu erzielen wäre. Das tatsächliche Marktgeschehen 

und somit das Verhältnis von Verkehrswert zu Sachwert lässt sich über so genannte Sachwert-

faktoren bestimmen. Solche Faktoren wurden vom Gutachterausschuss der Stadt Musterstadt 

ermittelt und im Grundstücksmarktbericht vom 31.12.2018 veröffentlicht.  

 

Demnach muss nach Tabelle für die Sachwertfaktoren „Wohn- und Geschäftshäuser“ bei Sach-

werten vergleichbarer Objekte jedoch ohne boGs eine Anpassung von rund - 3% in Abhängig-

keit des Sachwertmodelles vorgenommen werden. Die vom Gutachterausschuss angegebene 

Marktanpassung wird im vorliegenden Fall für angemessen erachtet. 

 

Marktangepasster, vorläufiger Sachwert 

Der marktangepasste vorläufige Sachwert ergibt sich somit wie folgt: 

 

 

Bei dem marktangepassten, vorläufigen Sachwert handelt es sich um eine Größe, die sich erge-

ben würde, wenn keine besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichti-

gen wären. 

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen (boG) versteht man alle vom 

üblichen Zustand vergleichbarer Objekte, den Wert beeinflussende, abweichende, individuelle 

Eigenschaften des Bewertungsobjekts, wie 

• besondere Ertragsverhältnisse, 

• Baumängel und Bauschäden, 

• wirtschaftliche Überalterung, 

• überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 

• Freilegungskosten, 

• Bodenverunreinigungen und 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sind, soweit sie bei der Berechnung 

bis zu dieser Stelle noch nicht berücksichtigt wurden, durch Zu- oder Abschläge regelmäßig 

nach der Marktanpassung gesondert zu berücksichtigen (§ 8 Absatz 2 und 3 ImmoWertV). 

  

vorläufiger Sachwert der Gebäude und des Grundstücks (f + g + h) 960.378

Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor)

Marktangepasster, vorläufiger Sachwert 931.567

0,97
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Berücksichtigung wertrelevanter Rechte und Belastungen 

Im vorliegenden Fall sind wertbeeinflussende Rechte und Belastungen bei der endgültigen Bil-
dung des Verkehrswertes zu berücksichtigen. Dies sind das gemäß Grundbuchauszug eingetra-
gene Nießbrauch. Die Berechnung Rechte und Belastungen erfolgte unter Punkt 8.3. Darüber 
hinaus ist der Differenzbetrag der höherwertigen Außenanlagen (Wertansatz 4%) im Vergleich 
zu dem Wertansatz des Sachwertmodells des GAA in Höhe von 3,5 % der Gebäudezeitwerte 
auszugleichen. 
 

Berechnung des Sachwerts:  

 

Sachwert  

 

   

Der Sachwert beträgt (gerundet)       € 321.000 

  

Marktangepasster, vorläufiger Sachwert 931.567

wert-

steigernd

wert-

mindernd

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 613.848

0,00

3.486,73 0,00

-610.361 

Sachwert 321.206

Sachwert gerundet 321.000                       

Summe der boG's insgesamt

Freilegungskosten

Bodenverunreinigungen

grundstücksbezogene Rechte und Belastungen (hier:Nießbrauch)

"Selbständig nutzbare Teilfläche" / "Hinterland" / "Gartenland"

sonstiges boG (hier: Außenanlagen: Differnez zu 4%, 0,5% aus Sachwert) )

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)

Mehrertrag ("overrent") bzw. Minderertrag ("underrent")

Baumängel / -schäden

Wirtschaftliche Überalterung

Überdurchschnittlicher Erhaltungszustand
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7.4 Ertragswertermittlung gem. §§ 17– 20 ImmoWertV 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 17 - 20 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (ins-

besondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Roher-

trag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags-) Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. 

Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer 

für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirt-

schaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer ver-

bleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des da-

für gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Ka-

pitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzin-

sung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen 

(insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und 

Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) 

Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i.d.R. im Vergleichs-

wertverfahren (vgl. § 16 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 

wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts 

mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren-

tenrate des Bodenwerts dar). 

Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Diffe-

renz „(Gesamt-) Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bo-

dens“. 

Der (Ertrags-) Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. 

Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein-) Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen 

unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der baulichen 

und sonstigen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung 

des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertrags-

werts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen ab-ge-

leiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage 

des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
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7.4.1 Erläuterungen der verwendeten Begriffe und Wertermittlungsansätze 

Ertragswert 

Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Ein-

mal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erziel-baren 

(Rein-) Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während 

der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Werter-

mittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnut-

zungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Jahresrohertrag 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung 

marktüblich erzielbaren Erträgen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist 

von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbeson-

dere der Gebäude) auszugehen. Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 

Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab 

und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom 

Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für 

eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.  

Marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Die marktüblich erzielbaren Mieten können aus dem qualifizierten Mietspiegel entnommen wer-

den. Dort können die verschiedenen Mietpreise/Wohnungsgröße als Basis- Netto-Miete abgele-

sen werden. Für diese werden dann anhand einer weiteren Tabelle Zu- oder Abschläge für 

Lage, Baualter, Ausstattung, Grundriss oder energetischer Beschaffenheit vorgenommen.  

 

Bewirtschaftungskosten 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ord-

nungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Ge-

bäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen  

• die Verwaltungskosten,  

• die Instandhaltungskosten,  

• das Mietausfallwagnis und  

• die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, 

die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder 

durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen 

Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer 

Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 19 Abs. 2 

Ziffer 3 ImmoWertV und EW-RL, Anl.1).  

Reinertrag 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(an-

teile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum ange-

setzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. 
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Liegenschaftszins  
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grund-
lage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungs-
grundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsät-
zen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 14 Nr. 3 Satz 2 Im-
moWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im 
Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Er-
gebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der 
Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die allgemeinen Wertver-
hältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt 
sind.  
 
Barwertfaktor 

Der Barwertfaktor wird zur Ermittlung des Kapitalwerts einer Investition benötigt. Unter Berück-

sichtigung des Zeitwerts des Geldes wird damit der Barwert von Zahlungen, die zu unterschied-

lichen Zeitpunkten anfallen, auf einen bestimmten Zeitpunkt (im Regelfall den WEST) mit fol-

gender Formel umgerechnet. 

Barwertfaktor        = 
(q n – 1) 

(q n × (q– 1)) 
 

 
 

 

 
 

p = Liegenschaftszinssatz 
n = Restnutzungsdauer 
q = p / 100 + 1 
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7.4.2 Grundlagen dieser Ertragswertberechnung 

Die Ausstattung von Wohnungen und Büro-/Gewerbeeinheiten wird hier als mittel definiert. Auf-
grund der Ausstattung und jeweiligen Flächen wurden die Mieten aus der Tabelle des GAA in-
terpoliert.  
 
 
 
 

 
 
Generell werden kleinere Einheiten mit höheren relativ angesetzten Mieten angesetzt als grö-
ßere Einheiten. Nach dem Mietspiegel bzw. der veröffentlichten Erhebungen der Kreisspar-
kasse Musterstadt aus 12/2019 sind bei Wohnungen bis 60 m² Wfl. einem Zuschlag in Höhe 
von 10% bezogen auf den jeweiligen Spannenmittelwert des Mietspiegels Musterstadt /Sindel-
fingen aus 2016 zu versehen. Alle Einheiten wurden mit dem Ausstattungsstandard „mittel“ ein-
gestuft. 
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Die Aufstellung der ortsüblichen Mieten errechnet sich damit wie folgt: 
 

Einheit Flächen 
ca. 

Mietniveau 
lt. GAA in 
€/m² 

Mittelwert  
in €/m² 

Zu-
schlag lt. 
GAA 

Auf-
schlag 
Größe 

Ansatz 
hier  

in €/m² 
 

Wohnung 1-4 55 m² 7,85 – 9,45 8,65 10% - 9,52 
Büroflächen 5,6 92-95 m² 10,15 10,15 0 0 10,15 
Laden 7 44 m² 11,25 11,25 0 0 11,25 
Laden 8 57 m² 10,75 10,75 0 0 10,75 
Laden 9 83 m² 10,55 10,55 0 0 10,55 
Tiefgaragen 10 Stück 70 / TG 70 0 0 70 / TG 

 

 

Bewirtschaftungskosten 

Die Bewirtschaftungskosten werden, modellkonform gemäß den Parametern des Gutachteraus-

schuss Musterstadt nach Anlage 1 EW – RL ermittelt und anhand der Verbraucherpreisindizes 

prozentual angepasst. Das Mietausfallwagnis wurde – da es sich um überwiegend gewerblich 

Nutzung handelt – mit 4% pauschal festgelegt Für die restlichen Kosten wurden Grundwerte 

aus gemischt gewerblicher Nutzung herangezogen. Es wird davon ausgegangen, dass die Be-

triebskosten auf die jeweiligen Mieter umgelegt werden. Das Mietausfallwagnis wird gemäß 

EW-RL mit 4% (gemischt genutzte Gebäude) festgelegt. 

 

 

  

Hilfswerte BWK

Wohnnutzung

 nach EW-RL, 

Anl. 1 --> s. 

nächster Reiter

Hilfswerte BWK

Wohnnutzung

ab 01.01.2017 

(nach II.BV):

 Hilfswerte BWK

Wohnnutzung

ab 01.01.2020 

(nach II.BV): 

2000,03 284,63 299,00 €          

252,00 37,12 39,00 €            

7110,35

8,78 (<22 J.) / 

11,14 (>21 J.) / 

14,23 (>31 J.)

 9,20 (<22 J.) / 

11,70 (>21 J.) / 

14,92 (>31 J.) 

890,00 84,16 89,00 €            

4,00 3002,71 2 % 2 %

13.255,09

0,00

Verwaltungskosten (hier: 3%)

Verwaltungskosten Garage (hier: 3%)

Instandhaltungskosten Hauptgebäude 

(hier: € 11,70/m² + € 1,30 /m² für den Aufzug)

Instandhaltungskosten Garage (hier: € 89 / TG-Platz)

Mietausfallwagnis gesamt in %:

Bewirtschaftungskosten (nicht umlegbar)

sonstige, bekannte Bewirtschaftungskosten
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Tabellarische Zusammenfassung, Ergebnis Rohertrag / Reinertrag 

 

 

  

Größe der 

Ertragsein-

heit [m2] [Stck.]

Monate 

pro Jahr [€] (rd.)

Nr. Ertragsart     / Operator x x =

2. Erträge aus Vermietung (hier: Whg 1-4) 175,19 12 20.003

4. Erträge aus Vermietung (Hier: Büroflächen 5, 6), je ca. 92-95 m² 188,07 12 22.907

5. Erträge aus Vermietung (hier: Ladenfläche 7) 43,54 12 5.878

6. Erträge aus Vermietung (hier: Ladenfläche 8) 56,98 12 7.350

7. Erträge aus Vermietung (hier: Ladenfläche 9) 83,17 12 10.529

3. Erträge aus Vermietung (hier: Tiefgagaren-stellplätze) 10,00 12 8.400

Marktüblicher Jahresrohertrag 75.067

Bewirtschaftungskosten ("nicht umlegbar") 13.255

Bewirtschaftungskosten prozentual 18

Summe der Bewirtschaftungskosten = 13.255

Jahresreinertrag 61.812

10,75

Ertragswertberechnung

Erträge je 

Ertragsart        

(z.B. Miete)                 

[€ /m2]

70,00

9,52

11,25

10,15

10,55
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Liegenschaftszinssatz, Restnutzungsdauer und Barwertfaktoren 

 

Aus der gesamten Wohn-Nutzfläche (547,22 m²) ergibt sich ein prozentualer Anteil der Wohn-

fläche (175,46 m²) von ca. 32% zu Gewerbefläche (371,76 m²) von ca. 68%. Gemäß beiliegen-

der Tabelle des GAA Musterstadt bestimmt sich der Liegenschaftszins aus dem Anteil des Ge-

werbes gemäß folgender Tabelle 

 

 
Tabelle des GAA Musterstadt, Markierungen des SV (schwarze Pfeile) 

 

Aus obiger Tabelle ergibt sich ein Schnittpunkt bei 5,1. 

Der hier anzuwendende Liegenschaftszinssatz beträgt 5,1% 
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Restnutzungsdauer (Siehe Berechnung in Kapitel 4) 

Wertermittlungsstichtag WEST   2020 

Baujahr 1987 

tatsächliches Alter 33 Jahre 

Bestimmung der Restnutzungsdauer bei ausstattungsabhängiger Gesamtnutzungsdauer 
nach SW-RL Anlage 3  

gerechnete GND, falls modellkonform gem. SW-RL, Anl. 3 
(interpoliert aus der Gebäudestandardkennzahl) 

53 Jahre 

  

errechnete Gesamtnutzungsdauer (60 +/- 10 Jahre) 53 Jahre 

wirtschaftliche gerechnete Restnutzungsdauer   (interpoliert) 21 Jahre 

lineare Alterswertminderung   60 % 

 

 

Berechnung des Barwertfaktors 

Barwertfaktor        = 
(q n – 1) 

(q n × (q– 1)) 
 

 
 

 

 
 

p = Liegenschaftszinssatz 
n = Restnutzungsdauer 
q = p / 100 + 1 

 

q   =  p/100+1= 5,1/100+1 = 1,051 

n   =      21 (Jahre) 

p   =      5,1 (%) 

 

Barwertfaktor  =      12,709 (gerundet) 
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7.4.3. Ertragswertberechnung 

 

 

Der Ertragswert des belasteten Objekts beträgt gerundet  259.000 € 

Größe der 

Ertragsein-

heit [m2] [Stck.]

Monate 

pro Jahr [€] (rd.)

Nr. Ertragsart     / Operator x x =

2. Erträge aus Vermietung (hier: Whg 1-4) 175,19 12 20.003

4. Erträge aus Vermietung (Hier: Büroflächen 5, 6), je ca. 92-95 m² 188,07 12 22.907

5. Erträge aus Vermietung (hier: Ladenfläche 7) 43,54 12 5.878

6. Erträge aus Vermietung (hier: Ladenfläche 8) 56,98 12 7.350

7. Erträge aus Vermietung (hier: Ladenfläche 9) 83,17 12 10.529

3. Erträge aus Vermietung (hier: Tiefgagaren-stellplätze) 10,00 12 8.400

Marktüblicher Jahresrohertrag 75.067

Bewirtschaftungskosten ("nicht umlegbar") 13.255

Bewirtschaftungskosten prozentual 18

Summe der Bewirtschaftungskosten = 13.255

Jahresreinertrag 61.812

238.625,00

Liegenschaftszinssatz (LZ) [% ] x 5,10

= 12.169,88 12.170             

Reinertrag der baulichen Anlagen 49.642             

Liegenschaftszinssatz (LZ) [% ] 5,10

Restnutzungsdauer (RND) in Jahren 21

12,709 (siehe Berechnung unten)

Ertragswert der baulichen Anlagen 630.900           

238.625           

vorläufiger Ertragswert 869.525           

wert-

mindernd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613.847,90

0,00

Summe der boG's insgesamt = 610.361 -          

Ertragswert 259.164           

Ertragswert gerundet 259.000           

Baumängel / -schäden

3.486,73

wert-

steigernd

0,00

0,00

0,00

10,75

Wirtschaftliche Überalterung

Überdurchschnittlicher Erhaltungszustand

Freilegungskosten

Bodenverunreinigungen

grundstücksbezogene Rechte und Belastungen (hier:Nießbrauch)

sonstiges boG (hier: Außenanlagen: Differnez zu 4% , 0,5%  aus Sachwert) )

Bodenwertverzinsung

(Betrag "marktübliche objektbezogene Gr. - Fläche" x LZ)

Barwertfaktor (BWF) gem. Anlage 1, ImmoWertV

Bodenwert gesamt

("marktübliche objektbezogene Grundstücksfläche" plus

"selbständig nutzbare Teilfläche" / "Hinterland"/"Gartenland")

besondere

objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)

Mehrertrag "over"- / Minderertrag "underrent"

Betrag Bodenwertanteil

("marktübliche objektbezogene Grundstücksfläche") [€]

Ertragswertberechnung

Erträge je 

Ertragsart        

(z.B. Miete)                 

[€ /m2]

70,00

9,52

11,25

10,15

10,55
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8. Berücksichtigung wertrelevanter Rechte und Belastungen 

Im vorliegenden Fall sind wertbeeinflussende Rechte und Belastungen bei der endgültigen Bil-

dung des Verkehrswertes zu berücksichtigen, hier ein im Grundbuch eingetragenes Nieß-

brauchrecht zu Gunsten von Frau Ute Mustermann geb. 07.05.1945. Frau Mustermann wohnt 

laut Angaben nicht im Objekt. Im eingesehenen und in der Akte des SV hinterlegten Nieß-

brauchvertrag ist festgelegt, dass die Nießbrauchberechtigte die Instandhaltungskosten über-

nimmt. 

 

 

8.1. Berechnung der durchschnittlichen Lebenserwartung für den Nießbrauch 

Alter der Berechtigten zum WEST   75 Jahre 

 

Auszug aus der Periodensterbetafel des statistischen Bundesamts, Stand 2020, Frauen: 

Vollendetes Lebensalter Lebenserwartung (Jahre) 

65 Jahre 21,0 

80 Jahre 9,42 
(Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung) 

 

 
 

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Nießbrauchberechtigten  

beträgt zum WEST       13,28 Jahre 
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8.2. Wert des Nießbrauchs für die Berechtigte  

 

Mieteinnahmen p.a. durch den Nießbrauch:       75.067,76 €  

Nachteil p.a. aus Tragung der Instandhaltungskosten 

(€ 12/m² gemäß EW-RL) 12 €/m² x 546,95 m² =       - 7.110,35 € 

und Instandhaltungskosten der Garagen:         -    890,00 € 

Ergibt p.a.           67.067,41 €  

Leibrentenbarwertfaktor f.d. zum WEST 75-jährige Frau 

vorschüssig, 12 Zahlungen, LZ 5,1%)              9,1527 

    

Wert des Nießbrauchs für die Berechtigt, gerundet:  614.0000 € 

LRBWF x Mieteinnahmen „netto“ = 613.847,90   

 

 
Leibrentenbarwertfaktor nach Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 
 in der Landeshauptstadt Kiel www.gutachterausschuss-kiel.de 
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8.3. Wertbeeinflussendes boG durch den Nießbrauch 

Mietausfall durch den Nießbrauch:     - 75.067,76 €  

Vorteil aus Tragung der Instandhaltungskosten p.a. 

(€ 12/m² gemäß EW-RL) 12 €/m² x 546,95 m² =        7.110,35 € 

zzgl. Instandhaltungskosten der Garagen:           890,00 € 

Ergibt p.a.          -67.067,41,36 €  

Leibrentenbarwertfaktor f.d. zum WEST 75-jährige Frau 

vorschüssig, 12 Zahlungen, LZ 5,1%)              9,1572 

    

Wert des boG, gerundet:  - 613.847 € 

(Nachteil p.a. x LRBWF)    
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9. Plausibilitätsprüfung gem. § 13 ImmoWertV  

Der Sachwert weicht um ca. 24 % vom, für die Ableitung des Verkehrswertes maßgeblichen, 

Ertragswert ab. Unbelastet (ohne Berücksichtigung des Nießbrauchs) ergibt sich zwischen dem 

Sach- und Ertragswert eine Abweichung von lediglich 7%. Beides wird im vorliegenden Fall als 

plausibel erachtet. 

 

10. Verkehrswert am Wertermittlungsstichtag 

Der Verkehrswert, wie er in § 194 des Baugesetzbuchs normiert ist, wird im Allgemeinen als der 

Preis angesehen, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung aller wertrele-

vanten Merkmale zu erzielen wäre. Insofern handelt es sich bei dem Verkehrswert um die Prog-

nose des wahrscheinlichsten Preises.  

Der Verkehrswert als der wahrscheinlichste Preis ist nach § 8 Abs. 1 ImmoWertV aus dem Er-

gebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seines oder Ihrer Aussagefä-

higkeit zu ermitteln.  In Anbetracht des Zwecks des Gutachtens, der Nutzung des Objektes (ge-

werbliche Nutzung, Vermietung) sowie des erteilten Auftrages und den Aussagen des Gut-

achterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Musterstadt, orientiere ich mich bei der Er-

mittlung des Verkehrswertes im Wesentlichen am Ergebnis des Ertragswertverfahrens. Die Er-

gebnisse der weiteren angewendeten Wertermittlungsverfahren stützen dabei dieses Ergebnis.  

Der Verkehrswert (nach § 194 BauGB) wird unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Ein-

flüsse, sowie der Lage auf dem Grundstücksteilmarkt zum Wertermittlungsstichtag, dem 

30.07.2020, ermittelt mit rd. 

 

€ 259.000,00 
 

(in Worten: zweihundertneunundfünfzigtausend Euro) 
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11. Schlusserklärung des Sachverständigen 

Dieses Gutachten ist nur mit der Originalunterschrift gültig. Dem Sachverständigen überlassene 

Materialien und eine Ausfertigung dieses Gutachtens werden in seinem Büro archiviert. Die Auf-

bewahrungsfrist beträgt 10 Jahre. Der Sachverständige erklärt, dass er dieses Gut-achten in 

seiner Verantwortung, frei von jeder Bindung, ohne persönliches Interesse am Ergebnis und 

ohne die Verfolgung von wirtschaftlichen Interessen Dritter oder im Auftrag Dritter erstellt hat. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ableh-

nungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sach-verständiger 

nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Der Sachverständige erklärt, dass er das Gutachten ohne die Mitwirkung Dritter erstellt hat. 

 

 

 

 

Landsberg, 28.12.2020  

 

 
 

Günther Strehle, SV 
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Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 

2414), Letzte Änderung vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

BauNVO 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 

132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert 

worden ist 

BW LBO →  

Landesbauordnung Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010  

ImmoWertV 

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobili-

enwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 19. Mai 2010 

WertR 2006 

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von 

Grundstücken in der Fassung vom 01. März 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006); Berichti-

gung vom 1. Juli 2006 BAnz. Nr. 121 S. 4798; Kommentar des Autors: (Hinsichtlich der Rege-

lungen zum Sachwert-, Vergleichswert- bzw. Ertragswertverfahren wird auf die Sachwertrichtli-

nie (SW-RL) vom 5. September 2012 (BAnz. AT 18.10.2012), auf die Vergleichswertrichtlinie 

(VW-RL) vom 20. März 2014 (BAnz. AT 11.04.2014 B3) bzw. auf die Ertragswertrichtlinie (EW-

RL) vom 12. November 2015 (BAnz. AT 04.12.2015 B4) verwiesen) 

Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten vom 11. Januar 2011 

Sachwertrichtlinie (SW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts vom 05. September 2012 in der Bekanntmachung vom 

18. Oktober 2012 (BAnz AT 18.10.2012 B1) 

Vergleichswertrichtlinie (VW-RL)  

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – 

VW-RL) vom 20. März 2014 (BAnz. AT 11.04.2014 B3) 

Ertragswertrichtlinie (EW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) vom 12. November 

2015 (BAnz. AT 04.12.2015 B4) 

BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 

42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils gültigen Fassung 

EnEV 

Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der 

Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1789) geändert worden ist 

Stand: Inkrafttreten der letzten Änderung: 28. Oktober 2015 (Art. 5 VO vom 24. Oktober 2015) 
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WoFlV 

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 

2003 (BGBl. I S. 2346) 

BetrKV 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), die durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) geändert worden ist 

DIN 277 

„Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau“ in der Fassung vom Januar 2016  

DIN 283 

DIN 283 Blatt 2 „Wohnungen, Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen“ (Ausgabe Feb-

ruar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurück gezogen findet diese Vorschrift in der Praxis weiter-

hin Anwendung)  
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Kröll, Ralf und Hausmann, Andrea: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von 

Grundstücken, Bücher Werner Verlag, 6. Auflage Oktober 2015 
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Anlagen 

Anlage 1 - Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

 

(Platzhalter)  
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Anlage 2: Grundbuchauszug 
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Anlage 3 - Karten zur Makro- und Mikrolage 

 

 

 

Quelle: https://www.openstreetmap.de → Hyperlinks im gesamten GA neutralisieren!!! 

 

  

https://www.openstreetmap.de/
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Anlage 4 – Fotodokumentation 
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Anlage 5 – Auszüge aus der Bauakte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Untergeschoss-  
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Auszug aus der Bauakte 

 

 
Auszug aus Akte des Katasteramts 
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Anlage 6 - Anlage 2, Tabelle 3 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012; Gebäudestan-

dards für Mehrfamilienhäuser, Wohnhäuser mit Mischnutzung  
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Anlage 7 - Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 

 

Anlage  
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Anlage 8 - Umrechnungskoeffizienten wGFZ 
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Anlage 9- Modell zur Ableitung des Sachwertfaktors 
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Anlage 10 - Modell zur Ableitung des Liegenschaftszinssatzes 

Anlage 13 -  
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Anlage 11 - Qualifizierter Mietspiegel der Stadt Musterstadt 
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Anlage 12 - Zu- und Abschläge qualifizierter Mietspiegel der Stadt Musterstadt 
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Anlage 13 – Preisindex Neubau  
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© Urheberschutz 

Das vorliegende Gutachten und die darin enthaltenen Fotos sind urheberrechtlich geschützt. 

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt, da gegebe-

nenfalls in der Wertableitung verfahrensbedingte Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Eine 

Vervielfältigung oder anderweitige Verwendung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung 

des Unterzeichners gestattet. 


